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Vorwort 

Dass Diskriminierung im Bildungsbereich keine Randerscheinung ist, geht aus zahlreichen Studien 
hervor. Auch die verheerenden Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein der Betroffenen, auf ih-
re Identifizierung mit der Schule oder ihre Leistungsbereitschaft sind bekannt. Nur ein Bruchteil 
der Lehrkräfte, der Eltern sowie der Schüler und Schülerinnen wagt es jedoch, sich gegen solche 
systematischen Benachteiligungen und Demütigungen  

Nicht erst seit den PISA-Studien ist klar, dass das deutsche Schulsystem Ungleichheiten reprodu-
ziert. Vielmehr wurde durch die Zahlen eine lebensweltliche Erfahrung bestärkt, die mit der Erhe-
bung rückwirkend seine Bestätigung findet: bestimmte Schüler_innengruppen sind in der Schule 
benachteiligt. Die Gründe hierfür sind einerseits auf der kulturell-strukturellen Ebene anzusiedeln, 
nämlich in Form von Stereotypen, die gesellschaftlich etabliert sind und ihre Wirkmacht auch im 
Bildungsbereich entfalten. Andererseits resultiert Benachteiligung aus der Institutionslogik selbst, 
weil als Abweichungen wahrgenommene Eigenschaften von Schüler_innen Schulen vor zusätzli-
che Schwierigkeiten stellen. Die kulturell-strukturelle und die institutionelle Ebene stehen dabei in 
enger Verbindung zu einander: nur was gesellschaftlich als Abweichung etabliert ist, kann institu-
tionell auch als solche behandelt werden. Was als Abweichung diagnostiziert wird, wie mit Abwei-
chungen verfahren wird und mit welchen Folgen, das sind die übergeordneten Fragen, die diese 
Publikation an die Institution Schule richtet. Darüber hinaus wenden wir uns mit konkreten Maß-
nahmen und Forderungen an politische Akteur_innen auf dem Handlungsfeld.  

Gleichzeitig sind immer mehr Eltern und Schüler_innen nicht länger gewillt, diese Benachteiligun-
gen hinzunehmen und gehen engagiert dagegen vor. Die Strukturen des Schulsystems in Nord-
rhein-Westfalen sind jedoch bisher nicht hinreichend darauf eingestellt.  

Beschwerdemöglichkeiten gibt es zwar über Schulleitungen, Schulämter oder Bezirksregierungen. 
Jedoch fehlt es dort an einheitlichen Vorgaben und Know-How, wie mit Diskriminierungsbe-
schwerden umgegangen werden soll; nicht selten zeigen diese Stellen Abwehrreaktionen. 

Das Ziel des Fachgesprächs, bei dem zahlreiche Akteure aus dem Feld Schule –Mitglieder des 
Schulausschusses des Landtages von NRW, der Schulverwaltung, Landesgeförderte Antidiskrimi-
nierungsstrukturen, Initiativen- vertreten waren, war daher, über notwendige gesetzliche Rege-
lungen und Beschwerdestrukturen, in Nordrhein-Westfalen nachzudenken. 
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Zentrale Forderungen des Fachgesprächs 
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Warum Anti-Diskriminierung? 
In einem Schulsystem, das zukünftige Arbeits-
kräfte ausbildet, deren Verdienst in hohem 
Maß bestimmt wird von ihrem höchsten Bil-
dungsabschluss, liegt die Frage nach gleichbe-
rechtigten Wegen zur Erlangung von Bildungs-
abschlüssen auf der Hand. Neben dem ideolo-
gischen Argument gibt es das pragmatische 
juristische Argument, nämlich die aus interna-
tionalen Abkommen resultierende Verpflich-
tung Deutschlands, Diskriminierung im Bil-
dungsbereich zu bekämpfen. Für den Bil-
dungsbereich einschlägig sind hier (vgl. Diako-
nie, ICERD Schattenbericht 2015): 

1) das Internationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von rassistischer 
Diskriminierung (ICERD),  

2) das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes,  

3) der internationale Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte,  

4) das Übereinkommen gegen Diskriminie-
rung im Unterrichtswesen.  

Das den Abkommen anhängige Berichtswesen 
legt so manchen Mangel offen. So äußerte 
der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder in 
seinen abschließenden Bemerkungen vom 31. 
Januar 2014 Besorgnis über die Situation in 
Deutschland und insbesondere darüber, „dass 
Kinder […] mit Migrationshintergrund im Ver-
tragsstaat immer noch mit Diskriminierung 
konfrontiert werden, insbesondere im Hinblick 
auf Bildung […].“. An den „Kindern mit Migra-
tionshintergrund“ kommt in deutschen Bil-
dungsinstitutionen niemand mehr vorbei. In 
ihrem Bildungsbericht 2014 nimmt die Kultus-
ministerkonferenz die Feststellung, „von den 
unter 6-Jährigen hat gut ein Drittel der Bevöl-
kerung einen Migrationshintergrund“ zum An-
lass, um neben Segregationstendenzen auch 
soziale Ungleichheiten im Bildungsbereich zu 
thematisieren.  

 

Was ist rassistische Diskriminierung und 
wer ist davon betroffen? 
Bereits 2009 hatte der UN-Sonder-
berichterstatter für Rassismus, Githu Muigai, 
betont, dass in Deutschland eines der größten 
Probleme im Kampf gegen Rassismus die zu 
enge Rassismusdefinition sei. 1 Damit stellte 
er im ersten Schritt auf die verengte Wahr-
nehmung von Rassismus als Rechtsextremis-
mus ab, mit der die rassistische Diskriminie-
rung als gesamtgesellschaftliches Problem aus 
dem Blick gerät. Mit unserer Arbeitsdefinition 
von rassistischer Diskriminierung orientieren 
wir uns an Art. 1, Abs. 1 ICERD, da diese hin-
sichtlich der geschützten Merkmale und des 
Anwendungsbereiches weiter gefasst ist als 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) (vgl. Diakonie, ICERD Schattenbericht 
2015). Im ICERD wird rassistische Diskrimi-
nierung definiert als: 

[…] jede auf der Rasse 2, der Hautfarbe, der 
Abstammung, dem nationalen Ursprung oder 
dem Volkstum beruhende Unterscheidung, 
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzu-

1 http://www.taz.de/!5160501/ 
2 Die Verwendung des Begriffs „Rasse“ ist umstritten. Hierzu ausführlich z.B. Cremer für das Institut für 
Menschenrechte 2010 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
Policy_Paper/policy_paper_16_ein_grundgesetz_ohne_rasse.pdf   
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gung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass 
dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, 
Genießen oder Ausüben von Menschenrechten 
und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonsti-
gen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt 
oder beeinträchtigt wird.  
Im zweiten Schritt hängt die Kritik Muigais mit 
der statistischen Erfassung der nach ICERD-
Definition schutzwürdigen Gruppen durch die 
deutsche amtliche Statistik zusammen. Im 
Mikrozensus wird die Personengruppe als 
„Personen mit Migrationshintergrund“ erfasst. 
Hierunter fallen  

· Ausländer_innen,   

· eingebürgerte ehemalige Auslän-
der_innen,  

· alle nach 1949 als Deutsche auf das 
heutige Gebiet der BRD Zugewander-
ten,  

· alle in Deutschland als Deutsche Gebo-
renen mit zumindest einem zugewan-
derten oder als Ausländer_in in 
Deutschland geborenen Elternteil 

Statt als Erfahrung rassistischer Zuschreibung, 
erfassen amtliche Daten, die rassistische Dis-
kriminierung im Bildungsbereich messen, ei-
nen Migrationshintergrund als etwas, das den 
Schüler_innen anhaftet. Folglich übersehen 
die Messungen systematisch Schüler_innen, 
die in der dritten Generation ihren Migrations-
hintergrund verloren haben, dennoch als Fol-
ge externer Zuschreibungen Rassismuserfah-
rungen in der Schule machen. der Schule ab

.  

Was ist homophobe Diskriminierung? 

Während im Unterricht der Lehrkräfte 
"gleichgeschlechtliche Lebensweisen" und un-
terschiedliche geschlechtliche Identitäten 
meist kein Thema sind, werden sie aber doch 
immer wieder im Schulalltag thematisiert - oft 
in Form von Unverständnis, verbaler Abwer-
tung oder Mobbing gegenüber einzelnen 
Schüler_innen.  

Schwule, Lesben, Bisexuelle und Trans*-
Menschen sind in der Schule oft unsichtbar. 
Sie haben Angst davor, beleidigt und ausge-
grenzt zu werden. „Schwule Sau“ und „alte 
Lesbe“ werden nach einer Studie der Berliner 
Humboldt-Universität aus dem Jahr 2012 von 
60 bzw. 40 Prozent der Schüler_innen in der 
6. Klasse noch immer als Schimpfwort be-
nutzt. 1 In einem Bericht der ECRI von 2013 
heißt es:  

„Homo-/Transphobie ist eines der größten 
Probleme an deutschen Schulen. 73 % der 
LGBT-Schüler haben in der Schule noch nie 
offen über ihre sexuelle  Orientierung gespro-
chen. 64 % haben negative Kommentare über 
ihre Klassenkameraden gehört, die als LGBT 
wahrgenommen werden.“  2 

_________ 
1 Klocke, 2012:  Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen - 2012. Eine Befragung zu Verhalten, Ein-
stellungen und Wissen zu LSBT und deren Einflussvariablen., Berlin 
2 Fünfter Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), verabschiedet am 
5. Dezember 2013, veröffentlicht am 25. Februar 2014, S. 37.  
3 Homophobie in Nordrhein-Westfalen. Sonderauswertung der Studie "Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit" - 2012. Beate Küpper / Andreas Zick, Düsseldorf. MGEPA 
LGBT ist die Abkürzung der englisch sprachigen Bezeichnung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Trans*Menschen (LSBT). Im Deutschen wird die Abkürzung LSBTI*Q verwendet: lesbisch, schwul, 
bisexuell, trans* (transssexuell/transgender/transident), intersexuell/intergeschlechtlich, queer. Das 
Sternchen* steht für weitere Selbstbezeichnungen. 
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In der Sonderauswertung der Bielefelder Stu-
die zu gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit in NRW wird deutlich, dass Homophobie 
unter Jugendlichen sogar leicht zugenommen 
hat, während sie in der Altersgruppe der Äl-
teren abnimmt. 3 Die Mehrheit aller Schü-
ler_innen meint daher, dass es besser ist, 
sich nicht in der Schule zu outen. Das gilt 
außerdem auch für homosexuelle Lehrkräfte. 
Sie sind ebenfalls häufig unsichtbar. 

Die gesellschaftliche Existenz von Schwulen, 
Lesben, Bisexuellen und Trans*-Menschen 
wird in Unterrichtsinhalten und Schulbüchern 
ebenso wenig widergespiegelt 4 Sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt werden im Unterricht 
an deutschen Schulen in der Regel weder 
behandelt, noch sind sie Teil der Ausbildung 
von Lehrkräften. Eine selbstverständliche 
Teilnahme von Lehramtsstudierenden und 
angehenden Schulsozialarbeiter_innen von 
Studiengängen in diesem Bereich werden im 
Rahmen des verpflichtenden erziehungswis-
senschaftlichen Studiums an deutschen 
Hochschulen nicht verlangt. Die Folge: Lehr-
kräften mangelt es an Kompetenzen im Um-
gang mit homo- und transphoben Äußerun-
gen. Zudem sind sie unsicher, wie sie prä-
ventiv gegen solche diskriminierenden Hal-
tungen arbeiten können. Durch die mangel-
hafte Ausbildung bleibt bei nicht wenigen im 
Kopf, dass Homosexualität, so wie Sexualität 
überhaupt, besser kein Thema an der Schule 
sei. So werden Schwule, Lesben, Bisexuelle 
und Trans*-Menschen nicht zuletzt durch 
Lehrkräfte unsichtbar gemacht.  

Im Gegensatz zu dieser häufigen schulischen 
Wirklichkeit haben Lehrkräfte jedoch die ge-
setzliche Verpflichtung – neben Grundgesetz 
und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz – 
das Schulgesetz in NRW umzusetzen, das 
alle Lehrkräfte (also nicht nur im Fach Biolo-
gie) zum Wissen über die Richtlinien der Se-
xualerziehung verpflichtet.  

 

_______________________________ 

4 Bittner, Melanie: Geschlechterkonstruktio-
nen und die Darstellung von Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, Trans* und Inter*, Frank-
furt 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminierungsschutz in der Schule: erstes 
Fachgespräch in Nordrhein-Westfalen 
 
Matilda Jordanova-Duda  

 

„So gut wie immer ist die Haltung abweh-
rend“ 

Lesbische, schwule und transgender Men-
schen werden in der Schule tabuisiert und 
diskriminiert, so Frank G. Pohl, Landeskoor-
dinator von „Schule der Vielfalt“. In Schulbü-
chern und Unterrichtsmaterialien kämen sie 
nicht vor und es gäbe zu dem Thema kaum 
Aus- und Fortbildungen für Lehrkräfte. 
„Schwul“ oder „Lesbe“ sei für einen großen 
Teil der Schüler/innen ein Schimpfwort. Wo 
tabuisiert werde, sei es besonders schwer 
entgegenzuwirken.  

Wichtig findet Pohl, dass es eine Beschwer-
destelle gibt. Doch sie sollte ein einsehbares, 
transparentes Verfahren bieten: Die Person, 
die sich an die Beschwerdestelle wendet, ou-
te sich und müsse folglich wissen, was mit 
ihren Informationen geschieht. Um im Be-
reich LSBTI*Q kompetent zu sein, müsste es 
entsprechende Fortbildungen für die Mitar-
beiter geben. Wichtig sei auch der institutio-
nelle Rahmen: Eine Beschwerdestelle dürfe 
der Schule nicht zu nahe stehen, aber zu-
gleich die Möglichkeit haben, Einfluss zu neh-
men. Sie sollte mit klaren Befugnissen aus-
gestattet sein, die deutlich machten, was sie 
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in der Schule bewirken und was sie nicht leis-
ten kann. Als flankierende Maßnahmen regt 
Pohl an, erstens, den Kontakt zu entspre-
chend ausgestatteten spezialisierten Anlauf-
stellen und zweitens, Handlungsempfehlungen 
und Beratung für Lehrkräfte. 

„Wir sind nicht auf den Bereich Schule spezia-
lisiert, sondern sind eine allgemeine Bera-
tungsstelle gegen Diskriminierung, bei der 
auch Schulfälle landen“, so Hartmut Reiners 
von ARIC-NRW. Da es relativ mit relativ ho-
hen Hürden verbunden sei, die Beratung auf-
zusuchen, „sehen wir nur die Spitze des Eis-
bergs“. Die Fälle betreffen den Zugang zu be-
stimmten Schulplätzen, die Benachteiligung 
bei den Empfehlungen für und der Aufnahme 
in weiterführende Schulen, die fehlende Wert-
schätzung von Mehrsprachigkeit, den Umgang 
mit Muslim/innen sowie direkte Diskriminie-
rung zwischen Individuen, etwa Schüler/innen 
und Lehrer/innen oder Schüler/innen unterei-
nander.  

Nach der Schilderung der Betroffenen setze 
ARIC ein Beschwerdeschreiben auf und bitte 
die Schule um Stellungnahme. „So gut wie 
immer ist die Haltung abwehrend“, berichtet 
Reiners, „Beschwerdeführer werden oft als 
trouble maker identifiziert“. Eine übliche Reak-
tion sei z.B., einem Jungen, der sich lautstark 
gegen Rassismus wehre, mit dem Schulver-
weis zu drohen. Immer wieder werde auch 
„kulturalisiert“, ein bestimmtes Verhalten zum 
Merkmal einer bestimmten Kulturzugehörig-
keit erklärt. Ein Beispiel aus der Beratungspra-
xis von ARIC: 

In der 12. Klasse soll der Sohn von Frau S. in 
einer Diskussionsrunde Pro-Argumente für 
den Sklavenhandel finden, eine schwarze Mit-
schülerin soll für die Überlegenheit der weißen 
Rasse plädieren. Darüber beschwert sich Frau 
S. bei der Schulleitung. Diese droht ihr mit 
einer Verleumdungsklage und weiteren Unan-
nehmlichkeiten. Beim anschließenden Klä-
rungsgespräch mit Unterstützung von ARIC 
sieht die Schulleitung immer noch nicht ein, 
wo das Problem liegt. Frau S. erzählt von ih-
ren biografischen Erfahrungen als Person mit 
arabischen Wurzeln. Die Reaktion: „Ach so, es 
geht also um Sie!“ (Fall von Öffentlichkeit ge-
gen Gewalt) 
 

 

Steckt in jedem Fall Diskriminierung dahinter? 

Der nächste Verfahrensschritt sei, eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde beim Schulamt oder der 
Bezirksregierung einzureichen: Je nach Schul-
form üben verschiedene Behörden die Auf-
sicht aus. „Diese Beschwerden werden alle in 
der Regel zurückgewiesen“, sagt Reiners. 
Nach der schriftlichen Anhörung des Schullei-
ters antworteten die Behörden, dass sie keine 
Diskriminierung erkennen könnten. „Wir se-
hen die Schulaufsicht im Spagat zwischen ih-

ren Rollen als Dienstherrin und gleichzeitig als 
Ansprechpartnerin für Eltern und Schüler“. 

Als Mitveranstalter des Fachgesprächs betont 
Reiners: „Der Ausgangspunkt ist das Men-
schenrecht auf Bildung für alle. Schule ist eine 
demokratische Institution, die die Teilhabe 
auch dadurch ermöglichen kann, dass sie indi-
viduellen Diskriminierungsschutz für Lehrende 
und Lernende verwirklicht“. Der individuelle 
Schutz sei Teil der Diskriminierungsfreiheit. 

Ein weiteres Beispiel aus der Beratungspraxis: 
Mehrere Kinder mit einer uneingeschränkten 
Empfehlung hätten sich an einer weiterfüh-
renden Schule angemeldet und im Vorstel-
lungsgespräch  eine mündliche Zusage erhal-
ten. Wochen später bekämen einige eine 
schriftliche Ablehnung ohne weitere Erläute-
rungen.  

Eine Mutter, türkischstämmig und mit Kopf-
tuch, fühlte sich dadurch diskriminiert und 
fragte beim Schulleiter nach. Dieser verwies 
auf die Aufnahmekriterien nach der Ausbil-



 
Fachgespräch : Diskriminierungsschutz in der Schule - Dokumentation 

10 

dungs- und Prüfungsordnung für die Sekun-
darstufe I. Weitere Auskünfte habe es erst 
gegeben, so Reiners, als sich eine NGO ein-
schaltete und einen Offenen Brief schrieb. Die 
NGO-Vertreterin erfuhr, dass es bei der zu-
ständigen Bezirksregierung eine Stelle gebe, 
wo man sich über Aufnahmeverfahren be-
schweren kann. Doch 99,5 Prozent der Be-
schwerden würden abgewiesen.  

In der nachfolgenden Diskussion stehen vor 
allem die Aufnahmekriterien weiterführender 
Schulen im Mittelpunkt. Jede Schule beschlie-
ße sie auf der Schulkonferenz, und Eltern 
könnten sich darüber bei der Schulpflegschaft 
informieren. Martina 
Butzke-Rydzynski von 
der Bezirkregierung 
Arnsberg sieht die an-
gegebene Zahl von 
99,5 Prozent abgewie-
sener Beschwerden als 
viel zu hoch an. Aller-
dings gebe es häufig 
Überhänge bei den 
Anmeldungen, daher 
auch immer Unzufrie-
dene. Aber Gerichte 
wiesen die meisten 
Klagen von Eltern ab, 
deren Kinder an einer bestimmten Schule 
nicht angenommen wurden: Dabei werde 
auch geprüft, ob die Kriterien eingehalten 
wurden. 

 

Drei Ebenen der Diskriminierung 

In ihrem Vortrag schildert Prof. Nicole Kastir-
ke von der FH Dortmund den aktuellen For-
schungsstand über Diskriminierung im Schul-
bereich und plädiert dafür, sowohl die Haltung 
als auch das System zu verändern. „Die Sys-
temfrage würde ich immer stellen, denn Dis-
kriminierung wäre nicht vorhanden, wenn 
Schule und Bildungswege in Deutschland 
nicht so wären wie sie sind“. Die Professorin 
für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt 
Schulsozialarbeit war an der Expertise 
„Forschungsstand im vorschulischen und 
schulischen Bereich auf Grund der AGG-
Merkmale sowie weiterer relevanter Katego-
rien“ im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beteiligt.  

Bei dem Thema sei es schwer, quantitativ vor-
zugehen, räumt sie ein: Es gebe keine gesi-
cherten Zahlen. Während der Zusammenhang 
zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft 
gut dokumentiert sei, unter anderem durch 
die PISA-Studien, gebe es wenig Untersu-
chungen über die alltäglichen Formen von 
Diskriminierung. „Das liegt mit Sicherheit auch 
daran, dass es niemanden gibt, der es festhal-
ten müsste“. Ließen sich die Fälle mit einem 
Computerprogramm und wenigen Klicks doku-
mentieren, hätten Forschung und Politik ganz 
andere Möglichkeiten zu argumentieren. 

Was überhaupt ist Diskriminierung? Nach Kas-
tirkes Definition: „der 
systematische Aus-
schluss eines als min-
derwertig angenom-
menen Interaktions-
partners – aus wel-
chen Gründen auch 
immer“. Das könnten 
die Behinderung, die 
Hautfarbe, die sexuel-
le Orientierung, aber 
auch die Brille, die so-
ziale Herkunft und Vie-
les mehr sein. Die Pro-
fessorin unterscheidet 

dabei drei Ebenen. Erstens, die interpersonel-
le, z.B. die Hänseleien unter Kindern, aber 
auch Demütigungen durch Lehrkräfte oder 
andere Eltern. Zweitens, die strukturelle: Gan-
ze Gruppen werden benachteiligt, etwa die 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf oder diejenigen, die wegen des Geldes 
nicht auf die Klassenfahrt können. Und, drit-
tens, die institutionelle Ebene, die sich in Vor-
schriften und Gesetzen, vor allem in den un-
geschriebenen, manifestiert. Würden für die 
türkischstämmige Mutter im obengenannten 
Beispiel die Aufnahmekriterien offen gelegt, 
könnte sie vermutlich nicht viel damit anfan-
gen, so Prof. Kastirke. Denn wahrscheinlich 
stünde dort nicht „wir nehmen keine Kinder 
von Kopftuchträgerinnen an“, sondern etwas 
Unverfängliches. 

„Die konstruierten Annahmen verstärken sich“ 

Die Merkmale, die bestimmten Gruppen zuge-
schrieben werden, seien oft konstruiert. Etwa: 
Alle Jungs sind laut, man muss sie auseinan-
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der dividieren! Aber vielleicht gebe es zwei 
Jungen in der Klasse, die überhaupt nicht laut 
seien. Eltern verzweifelten oft an diesen Grup-
penzuschreibungen, wenn ihr Kind nicht in 
das Schema passe. Lehrkräften helfe es aller-
dings, ihren Unterricht vorzubereiten. Der 
Nachteil: „Die konstruierten Annahmen ver-
stärken sich“.  

Als positives Beispiel hebt Prof. Kastirke die 
Grundschullehrerin Sabine Czerny hervor, die 
keine Gruppenbildung betrieben und ihre 
Klasse durch individuelle Förderung auf Einser
-Niveau gebracht habe. Doch die erfolgreiche 
Lehrerin wurde strafversetzt. Deshalb richtet 
die Erziehungswissenschaftlerin auch eine 
Frage an die Politik: Angenommen, es wäre 
möglich, durch individuelle Förderung alle zu 
Hochleistungen anzuspornen, was würde das 
mit unserer Gesellschaft machen? Für die ein-
zelne Person wäre es sicherlich toll und auch 
fair, aber ist unser Gesellschaftssystem dafür 
geeignet? Mit anderen Worten, ohne Schul-
versager blieben die Hauptschulen leer und 
die Gymnasien platzten aus allen Nähten. 

Vielfältige Selektionsentscheidungen im mehr-
gliedrigen Bildungssystem einschließlich För-
derschule beginnen hierzulande bereits in der 
zweiten Klasse, wenn nicht schon am ersten 
Schultag. Die Segregierung verstärke sich in 
der Sekundarstufe I und fordere erhebliche 
Anpassungsleistungen zur Vermeidung von 
Ausgrenzung. Als Begründung für Benachteili-
gung diene häufig die soziale Herkunft der 
Familie sowie die Zuschreibung abweichender 
Merkmale. Die Dortmunder Professorin plä-
diert dafür, die Schulsozialarbeit stärker in die 
Bemühungen um einen Diskriminierungs-
schutz einzubeziehen, denn alle Lehrkräfte in 
der Richtung fortzubilden, würde wohl schwie-
riger sein. 

 

Eine Fülle rechtlicher Regelungen, die aber im 
Schulalltag nicht greifen 

Mit den juristischen Möglichkeiten eines Dis-
kriminierungsschutzes beschäftigt sich die 
Rechtswissenschaftlerin Prof. Susanne Dern 
von der Hochschule Fulda. In ihrem Vortrag 
bezieht sie sich unter anderem auf Erfahrun-
gen aus einem interdisziplinären Forschungs-
projekt auf einem Schulcampus in Baden-
Württemberg. Auf dem großen Campus seien 

mehrere unterschiedliche Schulformen vor-
handen. Hier untersuchten Juristen und Sozi-
alwissenschaftler gemeinsam, was für Diskri-
minierungsformen es gebe und was die 
Schulsozialarbeit dagegen tun könne und  – 
„fast noch wichtiger“ – was nicht. 

Prof. Dern verweist auf eine Fülle rechtlicher 
Regelungen, die ein Diskriminierungsverbot 
begründen könnten. Zunächst einmal auf in-
ternationaler Ebene: Das Recht auf Bildung 
und das Verbot von Diskriminierung könnten 
aus mehreren völkerrechtlichen Konventionen 
sowie aus der EU-Grundrechtecharta abgelei-
tet werden. Allerdings löse dies die Probleme 
im Schulalltag nicht, denn „ohne konkrete Re-
gelungen für die Beteiligten, die gesehen, ver-
standen und angewendet werden können, ist 
für den Diskriminierungsschutz nicht viel ge-
wonnen“. 

Auch das Grundgesetz helfe nicht weiter, da 
es kein explizites Recht auf Bildung festschrei-
be. Allerdings gebe es laut Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichts ein Teilhaberecht 
auch im Bereich der Bildung bzw. des Schul-
systems. Verknüpft mit dem Artikel 3 des 
Grundgesetzes ergebe sich, dass die Teilhabe 
auch diskriminierungsfrei sein sollte. Eine 
Gleichheitsgarantie sei nur dann etwas wert, 
wenn der Staat und damit auch die Schule 
sich schützend und fördernd vor die Grund-
rechte stelle, habe das Verfassungsgericht 
urteilt. Daraus folgt für Prof. Dern, dass der 
Diskriminierungsschutz an der Schule instituti-
onell verankert sein muss. „Das bedeutet 
nicht nur Schutz vor Institutionen und deren 
Repräsentanten, z.B. Lehrkräften, sondern 
auch bei Schülern und Schülerinnen unterei-
nander“. Die meisten Landesverfassungen 
beinhalteten zumindest das Recht auf Schul-
zugang unabhängig von der wirtschaftlichen 
Lage und dem gesellschaftlichen Status der 
Eltern. 

Die Antirassismus-Richtlinie der EU erwähne 
zwar die Bildung als einen Anwendungsbe-
reich, aber sie sei im deutschen Recht nicht 
vollständig umgesetzt. So sei Bildung nicht im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
erfasst: „Vielleicht weil Bildung nicht in die 
Bundesgesetzgebung fällt“. Der Bereich müss-
te sich daher in den Landesgesetzen wieder-
finden, täte es aber nicht. Maßgeblich seien 
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die Gleichbehandlungsgesetze und die Schul-
gesetze der Länder, sodass der Diskriminie-
rungsschutz bundesweit stark auseinander 
drifte. Auch in NRW gebe es kein explizites 
Diskriminierungsverbot und vor allem keine 
Beschwerdestelle. Kurzum, „kein konsistentes 
System, in sich sinnhaft verbunden“. 

Nach der Auffassung von Prof. Dern braucht 
Diskriminierungsschutz drei Elemente – und 
zwar neben der Intervention infolge einer Be-
schwerde genauso die Prävention und als wei-
teren Baustein die Kompensation bzw. Förde-
rung, um Nachteile beim Eingang in die Schu-
le auszugleichen. 

 

„Ein Schulgesetz würde klare Botschaften set-
zen“ 

Für Schule ergeben sich dabei drei zentrale 
Herausforderungen. Erstens, wegen der 
Schulpflicht sei 
diese ein hierar-
chischer Zwangs-
kontext. So wirke 
sie nicht nur im 
Verhältnis zwi-
schen Lehrkräften 
und Lernenden, 
sondern auch un-
ter  Schü lern . 
Schule werde aber 
andererseits auch 
als ein pädagogischer Freiraum gesehen und 
der einzelne Lehrer als eine autonome päda-
gogische Person. „Das hat gute Gründe“, sagt 
Prof. Dern, „führt jedoch zu großer Skepsis, 
um nicht zu sagen radikaler Ablehnung juristi-
scher Regelungsvorgaben von außen. Diese 
werden meiner Meinung nach oft falsch inter-
pretiert als unzulässige Einschränkung päda-
gogischer Freiheit“. Lehrer fürchteten, flexible 
Einzelfallentscheidungen nicht mehr treffen zu 
können. 

Je nachdem, ob Dritte – etwa Eltern – in den 
Konflikt einbezogen seien, brauche es abge-
wandelte Vorgehensweisen. Das mache es 
schwer, eine einfache klare Regelung zu for-
mulieren. Prof. Dern wirft in ihrem Vortrag die 
Fragen auf: Was muss in ein Gesetz hinein, 
was soll in der Schule selbst oder als Erlass 
bzw. Verordnung geregelt werden? Was ist 
schulintern und –extern? Wie umfassend 

muss das Ganze sein? „Ein Schulgesetz ist 
etwas sehr Hilfreiches, weil es klare Botschaf-
ten setzen, klare Verfahren und Zuständigkei-
ten benennen, Verantwortung zuweisen 
kann“, meint sie. Subjekte, einschließlich Min-
derjähriger, würden dadurch in diesem Hierar-
chiekontext gestärkt. Die Schule als Instituti-
on würde im Zuge des Diskriminierungsschutz
-Verfahrens zur Selbstkontrolle und zum Qua-
litätsmanagement angehalten. 

Gleichzeitig würde das Alles nur funktionieren, 
wenn sich an der Haltung der Beteiligten et-
was ändere. Deshalb hält Prof. Dern, obwohl 
Juristin, die Haltungsfragen, die Kultur für 
zentral. Die klassische Botschaft von Schullei-
tern an sich beklagende Eltern sei, so auch im 
baden-württembergischen Campusprojekt: 
„Unsere Schule diskriminiert nicht. Ganz im 
Gegenteil: Sie tut sehr viel für die Förderung 
ausländischer Kinder. Es liegt nur am Verhal-

ten Ihres Sohnes!“ 
Auch mit dem Be-
griff Diskriminierung 
konnten die Schul-
le iter zunächst 
nichts anfangen, 
obwohl Regelungen 
gegen sexuelle Be-
lästigung oder ein 
Leitfaden als Schule 
gegen Rassismus 
durchaus vorhan-

den waren. „Das wird aber nicht auf Diskrimi-
nierung bezogen“. In Folge des Forschungs-
projekts hätten sich Veränderungen ergeben. 
Nun treffen sich die Schulleiter regelmäßig in 
einem Arbeitskreis, um über Diskriminierung 
zu reden. „Wir haben eine Wertedebatte aus-
gelöst. Das kann man vorgeben, aber der 
Wandel muss bei den Beteiligten ansetzen“, 
so die Wissenschaftlerin.  

 

Plädoyer für eine Doppelstrategie 

Aus ihrer Sicht ist eine Doppelstrategie nötig. 
Zunächst einmal sollen klare gesetzliche Re-
gelungen den Rahmen vorgeben. Also eine 
Art schulrechtlich umgesetztes AGG, das defi-
niert, was Diskriminierung sei, für wen die 
Regelung gilt und was als Reaktion folgen 
soll. Es müsse zudem eine institutionelle Ver-
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ankerung als organisatorische Aufgabe der 
Schule, bezogen auf Prävention und Bekämp-
fung geben. Jede einzelne Schule müsse dann 
ein Konzept für sich entwickeln, um diesen 
Rahmen mit Leben zu füllen. Die eigenständi-
gen Konzepte seien nötig, weil es den päda-
gogischen Freiraum gebe und weil die Schulen 
sehr unterschiedlich ausgestaltet seien. Es 
müsse ein Beschwerdemanagement mit Ver-
fahrensstandards und Zuständigkeiten etab-
liert werden: Klar müsste z.B. sein, wer sich 
an die Beschwerdestelle wenden darf und 
dass er dabei nicht mit Nachteilen zu rechnen 
hat. Das spreche für eine unabhängige Vari-
ante „jenseits der Kräfte, die einen bewerten“. 
Das Ganze soll durch Information, Beratung, 
Unterstützung und Begleitung flankiert wer-
den.  

Eine externe Beschwerdestelle braucht es laut 
Prof. Dern besonders für die Fälle, die in der 
Schule selbst nicht gelöst werden können oder 
die den Zugang und Übergang betreffen. 
Auch die Niederschwelligkeit und die Möglich-
keit, Druck auszuüben, sprächen für eine ex-
terne Einrichtung. Wo sie angesiedelt und wie 
sie ausgestattet sein sollte, darüber ließe sich 
diskutieren. Möglicherweise beim Ministerium, 
denkbar wäre aber auch auf regionaler Basis. 
„In Baden-Württemberg haben wir überlegt, 
ob nicht schon eine Campusstelle gut wäre“, 
sagt die Professorin. 

Innerhalb der einzelnen Schule gebe es aber 
auch Vertrauenslehrer/innen und Sozialarbei-
ter/innen, die teilweise die Beratung und Kon-
fliktlösung gut hinbekämen. Jemand in der 
Schule müsse dieses Netzwerk koordinieren 
und die Erstanlauffunktion erfüllen. Prof. Dern 
würde es in dem Fall nicht „Beschwerdestelle“ 
nennen, denn es ginge vorrangig um Bera-
tung und Koordination, zusätzlich zum eigent-
lichen formellen Beschwerdeverfahren. Sie 
betont die Bedeutung des Netzwerkens: Das 
Vertrauen der Betroffenen ist nämlich ent-
scheidend – und zu wem Schüler/innen Ver-
trauen fassen, ist ganz unterschiedlich. Die 
meisten wenden sich zwar an die Klassenleh-
rer – und –lehrerinnen, manche aber an die 
Sozialarbeiter, wiederum andere finden viel-
leicht den Sportlehrer sympathischer. „Das 
kann man nicht  nur zentralisieren. Man muss 
die Menschen, denen Schüler/innen vertrau-

en, anleiten und unterstützen, sie strukturell 
einbinden“. 

Diskriminierung oder mangelnde Leistung? 

Renate Bonow von „Schule ohne Rassismus 
NRW“ bringt einen Fall in die Diskussion ein, 
den sie als Lehrerin an einem Kölner Gymnasi-
um miterlebt hat. In die Schule, die von auf-
stiegsorientierter Mittelschicht geprägt sei, 
kämen nun allmählich Kinder mit Migrations-
geschichte hinein. Ein türkischstämmiger 
Schüler wechselte in der Klasse 11 von der 
Hauptschule aufs Gymnasium – und sammelte 
Fünfen. Aus Sicht der Eltern vor allem wegen 
seiner türkischen Herkunft. „Hier vermischen 
sich komplexe Dinge“, sagt Bonow: „Warum 
war der Junge überhaupt auf der Hauptschu-
le, und ist das schon Diskriminierung? Wenn 
ich ihn in der 11. Klasse sehe, kann ich nur 
feststellen, dass er in keinem Fach ein Bein 
auf den Boden kriegt“. An Regelungen sieht 
Bonow keinen weiteren Bedarf, wohl aber an 
Hinweisen, wie man solche Probleme im wah-
ren Leben löst. 

Die menschliche Komponente nicht außer 
Acht zu lassen, wünscht sich Martina Butzke-
Rydzynski: Es gebe immer Kinder, die einen 
besonderen Bezug zu einer bestimmten Per-
son hätten, auch wenn diese nicht unbedingt 
eine Funktion habe. Butzke-Rydzynski erinnert 
außerdem daran, dass Diskriminierung und 
Mobbing sich auch außerhalb des Unterrichts-
raums abspielten, etwa mittels der Neuen Me-
dien. Eltern hätten nicht selten einen Anteil 
daran. 

„Es gibt mittlerweile Standards, wie eine Bera-
tung wegen Diskriminierung durchgeführt 
wird“, sagt Hartmut Reiners. In NRW habe 
ARIC die Standards mitentwickelt. „Die ent-
scheidende Frage für uns ist aber: Wen kön-
nen wir mit der Beratung beauftragen?“. 
Dorothea Schäfer von der GEW-NRW weist 
schließlich daraufhin, dass es bewährte Quali-
tätskonzepte gebe. Auch wenn ein Gespräch 
in den Schulen über eine Antidiskriminierungs-
kultur dringend notwendig sei, müssten die 
Kollegen das Rad nicht 6400 Mal neu erfin-
den. 

„Ich will darauf hinaus, dass der rechtliche 
Rahmen in den Schulen konkretisiert wird“, 
antwortet Prof. Dern darauf. Zum Beispiel von 
Renate Bonow sagt sie: „Die Lehrkräfte müs-
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sen selbst sehen, dass das System hierar-
chisch ist und Diskriminierung perpetuiert“. 
Das sei zwar Teil der Lehrerausbildung, aber 
man müsse an der Sensibilisierung arbeiten, 
um Diskriminierung auch wahrzunehmen und 
gut zu beraten. 

Entsprechende Schulkonzepte sieht Christiane 
Bainski von der Landeskoordinierungsstelle  
der Kommunalen Integrationszentren NRW 
am besten bei der Schulentwicklung aufgeho-
ben, unterstützt durch bestehende Beratungs- 
und Fortbildungsangebote. Sie wäre auch 
dankbar, wenn man die Regelungsdichte im 
Bildungsbereich entschlacken könnte. 

Schulentwicklung sei vielleicht der freundliche-
re Begriff, der eher angenommen werde, ent-
gegnet Prof. Dern. Die Regelungsdichte erhö-
hen will sie auch nicht. „Es würde wesentlich 
zur Entschlackung beitragen, wenn man alle 
gleich mitdenkt“, meint sie. Wobei hier der 
Einwand von Renate Hendricks, schulpoliti-
sche Sprecherin der SPD im Landtag, kommt: 
Gesetze entwickelten sich historisch und 
könnten nur punktuell geändert werden 

 

Beschwerdestrukturen sichern die Qualität des 
Unterrichts in den Niederlanden 

Um das Rad nicht immer neu zu erfinden, sind 
auch die Erfahrungen der Nachbarn gefragt, 
die eine viel längere Antidiskriminierungstradi-
tion haben. In den Niederlanden gibt es seit 
1994 ein Antidiskriminierungsgesetz. Der Ju-
rist, Menschenrechtsttrainer und seit kurzem 
Mitglied des regionalen Parlaments der Pro-
vinz Denthe Ralph du Long schildert die Be-
schwerdestrukturen im Nachbarsland. Im Un-
terschied zu Deutschland sind dort ungefähr 
zwei Drittel der Schulen privat, meist von Stif-
tungen getragen. Hierzulande sind es lediglich 
10 Prozent.  

Das Gesetz verpflichte alle niederländischen, 
öffentlichen wie auch nicht-öffentlichen, Schu-
len, unabhängige Vertrauenspersonen und 
Beschwerdestellen zu benennen bzw. einzu-
richten. Ein Betroffener wende sich als erstes 
an die Vertrauensperson. Den Kontakt finde 
sich auf der Webseite der Schule bei den Leit-
sätzen oder Grundprinzipien. Die Schulverwal-
tung suche die drei oder mehr Personen aus, 
aber sie gehörten nicht der Schule an. Je 

nachdem wie die Schule finanziell ausgestattet 
sei, arbeiteten die Ombudsleute ehrenamtlich 
oder seien bezahlte Profis. Die Vertrauensleu-
te würden oft von den Antidiskriminierungs-
stellen oder anderen Institutionen fortgebil-
det. 

Sollen sie nicht zu einer Lösung kommen, sei 
die regionale Beschwerdestelle die zweite Stu-
fe. Im Gegensatz zu den allgemeinen Antidis-
kriminierungsbüros seien die Beschwerdestel-
len auf Schulen spezialisiert. „Eine Antidiskri-
minierungsstelle kann man vielleicht ignorie-
ren, eine Beschwerdestelle Schule aber nicht“, 
so du Long. Bei den Klagen ginge es übrigens 
nicht allein um Diskriminierung, sondern um 
jegliche Art unerwünschten Verhaltens, z.B. 

Mobbing oder sexuelle Belästigung. Möglich 
sei es auch, sich gleich an die Unterrichtsin-
spektion beim Schulministerium zu wenden, 
denn Diskriminierung bedeute eine Ver-
schlechterung der Qualität des Unterrichts. 

Die Beschwerdestellen seien innerhalb des 
Bildungssystems verankert, aber gleichzeitig 
unabhängig, weil sie durch Stiftungen finan-
ziert werden. An der Finanzierung müssen 
sich alle Schulen beteiligen. Besetzt seien die 
Stellen sowohl mit Juristen, z.B. ehemaligen 
Richtern als auch mit Pädagogen, z.B. ehema-
ligen Schulleitern. Nachdem sich das Gremium 
den Einzelfall angeschaut habe, fälle es ein 
Urteil. Du Long: „eher eine Empfehlung an die 
Schule, wie es anders laufen sollte“.  
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Kein Urteil, aber immer befolgt 

Die Empfehlungen seien nicht bindend, doch 
er kenne keinen einzigen Fall, in dem sie 
nicht befolgt wurden. „Es ist kein Urteil, das 
man exekutieren kann, aber es wird immer 
befolgt, immer!“ Sonst könnten die Betroffe-
nen vors Gericht ziehen und ihre Chancen 
auf Erfolg seien groß. Eine Landeskommissi-
on der Beschwerdestellen (LKC) werte alle 
gemeldeten Fälle anonymisiert aus, um Dis-
kriminierungsmuster zu erkennen und zu 
überprüfen, ob die bisherigen Maßnahmen 
ausreichten. Wieviele Beschwerden es aktu-
ell gebe, kann du Long nicht sagen. Diskrimi-
nierung sei jedenfalls unter den Top-5 der 
Gründe. In den letzten Jahren sieht er als 
Trend, dass Eltern mit der schlechten Bewer-
tung oder niedrigen Einstufung ihres Kindes 
unzufrieden seien.  

Wichtig sei für die Beschwerdestelle, dass sie 
unabhängig sei, auch von den parteipoliti-
schen Interessen. Ebenso, dass sie sich an-
schaue, was genau geschehen sei und dass 
sie eine pädagogische Lösung suche. Das sei 
für Außenstehende meist leichter als für In-
volvierte. Für den konkreten Schüler könnte 
das zwar zu spät kommen und vielleicht 
könnte in einem Fall, wie von Renate Bonow 
geschildert, nicht mehr festgestellt werden, 
ob die schlechten Noten gerechtfertigt wa-
ren. Aber für die Zukunft würde die Be-
schwerdestelle der Schule empfehlen, für 
mehr Förderung zu sorgen.  

Ob Beschwerde das richtige Wort sei, sei in 
den Niederlanden lange diskutiert worden. 
Du Long wird nicht müde zu betonen, es ge-
he nicht darum, einzelne Schulen oder Lehr-
kräfte an den Pranger zu stellen, sondern 
Impulse zur Weiterentwicklung zu geben. 
„Hochwertigen Unterricht kriegt man nur hin, 
wenn die Betroffenen sich beschweren kön-
nen“. Und schließlich sei es für die Lehrer 
auch eine Entlastung, ein Problem an das 
Beschwerdemanagement weiterreichen zu 
können. 

 

Top down versus bottom up  

Martin Oppermann vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung NRW erinnert an 
den Landesreferenzrahmen Schulqualität, in 

dem es unter anderem heißt: „Schule lässt 
keine Form von Ausgrenzung oder Diskrimi-
nierung zu“. Andererseits weiß der Experte 
für Schulrecht, dass manche Lehrer meinten: 
„Das Gesetz sagt zwar dies und jenes, aber 
ich sehe das nicht so!“ Die Qualitätsstan-
dards müssten in die Schule hineingetragen 
werden – und das betrachtet er als Demo-
kratisierungsprozess „von unten“, als eine 
gesamtschulische Aufgabe. „In NRW haben 
wir eigenverantwortliche Schulen. Sie sollen 
dieses Impuls- und Beschwerdemanagement 
verwirklichen“, so Oppermann. 

„Ein Beschwerdesystem wäre sinnvoll, aber 
in einem vermittelbaren Rahmen“, sagt 
Bainski: etwa innerhalb der Schulentwicklung 
und der Qualitätsanalyse. In den nächsten 
Jahren säße keine mehrheitliche ethnische 
Gruppe mehr im Klassenzimmer, auch die 
deutschen Muttersprachler/innen seien bald 
in der Minderheit: „Unser Schulsystem ist 
nicht kompatibel mit der Zielgruppe“. Ge-
setzliche Regelungen änderten nichts am 
Bewusstsein. „Nur indem man Reflexion zum 
Thema vermittelt, kann man eine Schulkultur 
entwickeln, die Diskriminierung verachtet“. 
Aus ihrer Sicht habe sich das Konzept be-
währt, eine Schule ein oder zwei Jahre lang 
über Coaching für Lehrer/innen, Erzieher/
innen in der OGS und Sozialpädagog/innen 
zu begleiten. 

Landtagsabgeordneter Ali Baş, der für die 
Grünen im NRW-Schulausschuss sitzt, plä-
diert für institutionalisierte Beschwerdestel-
len: „Wenn ich weiß, dass es sie gibt, kom-
me ich gedanklich nicht drum herum“. Zu-
dem soll die Lehrerausbildung so umgestellt 
werden, dass die Pädagogen „fit für die In-
klusion im weitesten Sinne“ wären. 

Shabana Ahmed vom Aktionsbündnis musli-
mischer Frauen kritisiert, Schulkonferenzen 
verlangten, Schülerinnen sollten schon im 
Vorfeld unterschreiben, dass sie kein Kopf-
tuch tragen würden. Lehrerinnen mit Kopf-
tuch durften auch dort nicht arbeiten, wo 
kein Gesetz das Tragen verbiete. „Mit sol-
chen Fragen werden wir tagtäglich konfron-
tiert“. Deshalb sagt sie „Ja“ zur Beschwerde-
stelle. Aber: „Wer sitzt dort? Wie sieht es mit 
Lehrern mit Migrationshintergrund aus?“ 
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Dass das Lehrerkollegium eine homogene Pa-
rallelgesellschaft ist, die in keiner Weise der 
Zusammensetzung der Schülerschaft ent-
spricht, kann auch Mostapha Boukllouâ vom 
Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsge-
schichte bestätigen. Der Migrationshinter-
grund solcher Lehrkräfte und ihre Mehrspra-
chigkeit würden als Makel wahrgenommen. 
Dies gelte es nun positiv darzustellen, denn 
die Schule habe konkret etwas davon. Doch 
es müssten dafür Anreize für die Schulleitung 
und –konferenz geschaffen werden. 

„Eltern, die die Förderschule wollen, haben 
Angst, dass ihre Kinder auf der Regelschule 
diskriminiert werden oder haben bereits sol-
che Erfahrungen gemacht“, sagt Moderatorin 
Mercedes Pascual Iglesias von der Integrati-
onsagentur der AWO Mittelrhein. Somit sei die 
Diskriminierung eine ganz große Barriere für 
die Entwicklung der integrativen Schule. 

Nathalie Schlenzka von der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes glaubt nicht, dass ein 
Beschwerde- und Qualitätsmanagement „von 
unten“ wachsen wird. „Top down ist auch nö-
tig“, sagt sie. Beim Thema Inklusion ginge es 
ebenfalls um Leistung, z.B. beim Übergang 
auf eine weiterführende Schule. Eine Be-
schwerdestelle brauche man, um dort genau 
gucken zu können. Sie dürfe nicht parteiisch 
sein. Auch Lehrkräfte müssten sich neutral 
beraten lassen können. Die Stelle soll kein 
Gericht sein, sondern Empfehlungen ausspre-
chen und die Schule als lernende Organisation 
behandeln. 

Die Gewerkschafterin Dorothea Schäfer zeigt 
sich „ein bisschen irritiert, dass gesagt wird: 
Oh, wir haben schon so viele gesetzliche Re-
gelungen!“ Denn diese griffen nicht im Schul-
bereich. Der Gewerkschaftstag werde sich 
2016 mit der Frage beschäftigen, ob ein Lan-
desantidiskriminierungsgesetz oder entspre-
chende Regelungen im Schulgesetz nötig wä-
ren. Natürlich soll es nicht nur um Sanktionen, 
sondern auch um Prävention, Kulturwandel 
und die Schaffung von Anlaufstellen gehen. 

Eberhard Kwiatkowski von der Landeseltern-
vertretung nennt den Landesreferenzrahmen 
ein schönes Papier, das aber nicht umgesetzt 
sei. Um das Bewusstsein bei Lehrern und 

auch Schülern zu ändern, helfe kein Referenz-
rahmen. Wenn Eltern oder Schüler einen Leh-
rer auf einen Fall der Diskriminierung ansprä-
chen, sei dieser meistens „blind“: „Ich habe 
nichts gesehen“. „Das müssen wir aktiv ange-
hen“, so Kwiatkowski. 

Hartmut Reiners erläutert mehrere Anregun-
gen der Veranstalter, wie es nach diesem Auf-
takt weitergehen soll. Mit dem Thema eines 
individuellen Diskriminierungsschutzes soll 
sich der Landtagsschulausschuss befassen. 
Beim Gespräch saßen jedenfalls die Aus-
schussmitglieder seitens der CDU, SPD, der 
Grünen, der FDP mit am Tisch. Eventuell sei 
dies ein Thema für die Wahlprogramme der 
Parteien im Blick auf die Landtagswahlen im 
nächsten Jahr. 2016 soll auch eine Expertise 
aus juristischer und sozialwissenschaftlicher 
Sicht erstellt werden. „Wir können uns eben-
falls eine Arbeitsgruppe im Schulministerium 
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft vorstel-
len“, sagt Reiners. Zu guter Letzt ruft er die 
Gesprächsteilnehmenden auf, die Informatio-
nen weiterzugeben und sich zu positionieren.   
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Statement Aktionsbündnis muslimischer Frauen: Fachgespräch: Diskriminierungsschutz in der 

Schule am 11. Dezember 2015  

  
Unsere Statements zu den Eingangsfragen  
 
1. Sind Ihnen in ihrem Kontext Diskriminierungen in der Schule bekannt und findet bei Ihnen 

eine Bearbeitung statt?  
In den letzten Jahren betrafen die Anfragen, die wir bezüglich der Schule bearbeitet haben, meist 
Konfliktfälle bzgl. des muslimischen Kopftuches. Die ratsuchenden Gruppen waren sowohl Lehre-
rinnen und Referendarinnen als auch Schülerinnen.  
Bei den Lehrerinnen ging es darum, dass sie zwar in einem Bundesland ohne gesetzliches Kopf-
tuchverbot arbeiteten, sie aber durch unterschiedliche Maßnahmen dazu gebracht wurden/werden 
sollten, ohne Kopftuch zu arbeiten. Bei den Referendarinnen ging es darum, dass ihnen trotz in 
allen Verbotsländern gültiger Ausnahmeregelung verwehrt wurde das Referendariat mit Kopftuch 
abzuleisten. Das geschah mittels falscher rechtlicher Auskünfte oder der Behauptung, man finde 
keine Ausbildungsschule, die eine Referendarin mit Kopftuch akzeptiere. Diskriminierungen inner-
halb des Kollegiums waren ebenfalls ein Thema.   
Bei den Schülerinnen war meist der Anlass, dass über den Umweg der Schulordnung ein Kopf-
tuchverbot durchgesetzt werden sollte. Wir klärten die Eltern über die Rechtslage auf und schrie-
ben auch an die Schulleitungen. Der Erfolg lässt sich oft jedoch nicht nachverfolgen, weil die 
Schülerinnen am Ende doch häufig ihr Recht nicht in Anspruch nehmen, weil sie negative Auswir-
kungen auf ihre Noten befürchten.  
Häufig wurde auch beklagt, dass sich Noten schlagartig verschlechtert hätten, nachdem ein Mäd-
chen anfing ein Kopftuch zu tragen. In einem Fall warnte die Lehrerin Eltern anderer Kinder da-
vor, Kontakt mit der Schülerin mit Kopftuch zu pflegen.  
Probleme im Sportunterricht wurden ebenso angesprochen. Insbesondere, wenn die Teilnahme 
am Sportunterricht verwehrt wurde, weil eine Schülerin ihr Kopftuch nicht ablegen will. In Einzel-
fällen wurde mit einer schlechten Benotung wegen mangelnder Leistung gedroht. Das Angebot, 
ein so genanntes Sport-Kopftuches (elastisch, ohne Nadeln, nicht um den Hals gebunden) zu tra-
gen, wird u.U. in manchen Schulen nicht als Alternative akzeptiert.  
Eine Beratung zielte auf das Tragen eines Kopftuches in der Grundschule. Ein junger Lehrer war 
sich nicht sicher, ob das Verbot, das seine Kolleginnen ausgesprochen hatten, Rechtens sei. Wir 
haben ihm auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen  der Zweiten deutschen Islamkonfe-
renz (DIK II – Handreichung für Schulpraktische Fragen) geantwortet. Demnach liegt es im Be-
reich des grundgesetzlich garantierten Erziehungsrechts der Eltern, wenn sie der Meinung sind, 
dass ein Mädchen in diesem frühen Alter Kopftuch tragen sollte. Auch wenn die überwiegende 
Mehrheit der Muslime (und der Dachverbände) die Meinung vertritt, dass ein Kopftuch im Grund-
schulalter verfrüht ist, können das die Eltern dennoch selbst entscheiden und haben aus pädago-
gischer Sicht auch durchaus Argumente dafür – ebenso wie andere Eltern pädagogische Argu-
mente dafür haben, dass es besser ist, wenn ein Kopftuch erst später getragen wird.   
Eine längere Beratung drehte sich um das muslimische Gebet in einer Schule, in der erwachsene 
Schüler weiterführende Abschlüsse erlangen. Es zeigte sich, dass die Lehrerschaft den  
Wunsch, in der Schule beten zu können, als „Kampfansage“ verstand. (Ob das auch am Ver-
halten der Schüler lag, ließ sich nicht ermitteln.) Von Lehrerseite wurde die Kritik an einem 
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Thema des Kunstunterrichts (Aktmalerei) und des Deutschunterrichts (Texte von Navid Kermani) 
seitens einiger muslimischer Schüler als Argument genannt, warum man jetzt nicht „auch noch“ 
das Gebet erlauben dürfe. Wir haben sowohl mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes als 
auch mit der Schulleitung Kontakt aufgenommen. Ein längeres Gespräch mit dem Schulleiter über 
unsere Sicht der Rechtslage hat diesen dazu motiviert, sich an seine übergeordnete Stelle zu 
wenden und nicht einfach eine Schulkonferenz abzuhalten und zu entscheiden (wir haben ihm 
gesagt, das sei nicht das Gremium, das darüber entscheiden dürfe). Die übergeordnete Stelle hat 
ihm dann mitgeteilt, dass das Gebet (innerhalb der Pausenzeiten, an bestimmten Stellen des Ge-
bäudes) zu erlauben sei.  
  
2. Wie kann eine Antidiskriminierungskultur in der Schule entwickelt werden? Wie profitieren 
Schüler_innen, Lehrkräfte und die Institution Schule davon?  
Im Sinne einer inklusiven Schulentwicklung müssen alle Akteure (Lehrer_innen, Schüler_innen, 
Eltern, andere pädagogische Mitarbeiter_innen...) an der Entwicklung einer Antidiskriminierungs-
kultur beteiligt werden. D.h. es wir müssen drei Ebenen betrachtet werden: Schulkultur als Insti-
tution (Strukturen müssen geschaffen werden), dann das Lehrpersonal (mit entsprechenden 
Schulungen) und schließlich das Lehrmaterial/Unterricht.  
Der „Index für Inklusion“ bietet sich hier als Instrument für die Schulprogrammarbeit an. Umgang 
mit Diskriminierungen und Handlungsempfehlungen müssten sich dann im Schulprogramm wie-
derfinden.  
Anlehnen kann man sich dabei an die im AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) genannten 
Diskriminierungsmerkmale und vor allem auch daran, dass der Verantwortliche (Lehrkraft oder 
Schulleitung) aktiv Diskriminierungen entgegentreten muss und dafür sorgen muss, dass ein Vor-
fall offengelegt wird und nicht vertuscht oder verharmlost wird. Die Wahrnehmung des Opfers 
muss dabei im Mittelpunkt stehen.   
Es muss sichergestellt werden, dass sowohl Schulleitungen, Lehrkräfte als auch die Schülerschaft 
darüber aufgeklärt werden, was eine Diskriminierung überhaupt ist und wie sich z.B. eine Diskri-
minierung von Kritik oder persönlicher Antipathie unterscheidet.   
  
3. Welche Regelungen sind Ihrer Ansicht nach notwendig, um den Diskriminierungsschutz in der 
Schule zu erhöhen? Haben Sie Vorschläge wie Diskriminierungsbeschwerden in der Schule durch 
Lehrkräfte, Schüler_innen und ihre Eltern bearbeitet werden können?  
Das Thema Diskriminierung muss im Schulgesetze entsprechend der 9. Schulgesetzänderung auf-
grund der Behindertenrechtskonvention (2009), wonach Schulen Inklusion umsetzen sollen, aus-
drücklich thematisiert werden. Es sollte als Querschnittsthema in verschiedenen Fächern ange-
sprochen werden. Z.B. im Geschichts- und Politikunterricht sowie im Sexualkundeunterricht. Auf-
hänger kann beispielsweise ein im Deutschunterricht in fast allen Oberstufen gelesenes Werk wie 
„Andorra“ von Max Frisch sein. Davon ausgehend lassen sich verschiedene Aspekte von Diskrimi-
nierung bearbeiten, die dann in anderen Fächern aufgegriffen werden können und deutlich ma-
chen, wo Diskriminierung anfängt, welche Konsequenzen sie für den Betroffenen hat und welche 
Gesellschaft entsteht, wenn Diskriminierung von großen Teilen der Gesellschaft als gegeben hin-
genommen oder sogar als rechtmäßig aufgefasst wird.  
Eine zufriedenstellende Bearbeitung von Diskriminierungsbeschwerden ist aus unserer Sicht nur 
durch die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle möglich.   
 
Wesseling, 05. Februar 2016  
 
Aktionsbündnis muslimischer Frauen e. V. Rabenweg 2 50389 Wesseling  Telefon: Mo., Mi., Fr. 
10-12.00 Uhr unter: +49 (0) 2236/948633 Telefax: +49 (0) 2236/948565 E-Mail: info 
@muslimische-frauen.de www.muslimische-frauen.de https://de-de.facebook.com/amf.ev  
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Gemeinsame Stellungnahme des Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Rheinland und des 
mittendrin e.V. zum "Diskriminierungsschutz in der Schule" 

 

Sind Ihnen in Ihrem Kontext Diskriminierungen in der Schule bekannt und findet bei Ihnen eine 
Bearbeitung statt? 

Über Diskriminierung im Zusammenhang mit Behinderung wird in der Beratungspraxis von mit-
tendrin e.V. häufig berichtet. Trotz UN-Behindertenrechtskonvention und 
9. Schulrechtsänderungsgesetz herrscht Diskriminierung in Schulen häufig vor. Dies betrifft struk-
turelle wie institutionelle als auch interpersonelle Diskriminierung. 

Nach wie vor wird das Recht auf inklusive Bildung vorenthalten, indem Schüler_innen mit Beein-
trächtigungen auf Sonderschulen verwiesen werden. Oft werden angemessene Vorkehrungen 
von Schulträger oder der Schule verweigert, das heißt es findet keine Anpassung in Schulleben 
und Unterricht statt. 

In den meisten Schulen sind Schüler_innen mit Behinderung nicht willkommen, werden beispiels-
weise als potenzielle Problemfälle gesehen und thematisiert. Bei vielen Beteiligten – Leh-
rer_innen, Schüler_innen, Eltern – scheint noch keine Sensibilisierung stattgefunden zu haben. 
Ausgesprochen oder unausgesprochen dominiert das Bild, dass sie in speziellen Sonderschulen 
besser aufgehoben seien. 

Auch die (assoziierte) Diskriminierung von Eltern behinderter Schüler_innen oder von behinder-
ten Eltern, z.B. durch fehlende Barrierefreiheit in den Schulen, ist ein weiterverbreitetes Thema. 

Die Bearbeitung von Diskriminierungsfällen findet in den beiden Einrichtungen statt durch Einzel-
fallberatung der betroffenen Personen. Mittendrin e.V. begleitet darüber hinaus Schulen und 
wirbt durch breite Öffentlichkeitsarbeit gezielt für schulische Inklusion. 

Wie kann eine Antidiskriminierungskultur in der Schule entwickelt werden? Wie profitieren Schü-
ler_innen, Lehrkräfte und die Institution Schule davon? 

Eine Antidiskriminierungskultur in der Schule ist eng verbunden mit der Etablierung einer Kultur 
der Vielfalt. Durch die Wertschätzung von Vielfalt und eine heterogene Zusammensetzung profi-
tieren alle Beteiligten, weil Konformitätsdruck entgegengetreten werden kann. Hierzu gehört auch 
eine heterogen zusammengesetzte Lehrer_innenschaft. Die Anwesenheit von erwachsenen Men 
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schen mit Behinderung (in Kollegium, als Peer-Beratung) kann einen wesentlichen Beitrag zur In-
stallierung inklusiver Kultur und Aufmerksamkeit für Diskriminierung aufgrund Behinderung leis-
ten. 

Ein positives (Lern-)Klima, in dem individuelle Voraussetzungen beachtet werden, sorgt für eine 
Atmosphäre, in der alle Personen willkommen sind und unterstützt werden.  

Erfahrungsgemäß profitieren davon alle Beteiligten in der Schule, weil eine inklusive Kultur jeden 
Menschen mit seinen Bedürfnissen berücksichtigt. Dies zeigt auch die hohe Zufriedenheit von 
Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen an den erfolgreich arbeitenden Integrationsschulen. 

Schulen müssen sich intensiv und nachhaltig mit dem Thema Inklusion beschäftigen, ihre Schul-
kultur entwickeln und dauerhaft in soziales Lernen investieren. Gerade die Entwicklung hin zu ei-
ner Inklusiven Gesellschaft erfordert eine Veränderung des Systems Schule! 

Welche Regelungen sind Ihrer Ansicht nach notwendig, um den Diskriminierungsschutz in der 
Schule zu erhöhen? Haben Sie Vorschläge wie Diskriminierungsbeschwerden in der Schule durch 
Lehrkräfte, Schüler_innen und ihre Eltern bearbeitet werden können? 

Im Bereich Behinderung muss zunächst die strukturelle Diskriminierung beendet werden, das 
heißt der Besuch von behinderten Schüler_innen an der wohnortnahen Schule darf nicht mehr in 
Frage gestellt werden. 

Erfahrungen an erfolgreich arbeitenden inklusiven Schulen zeigen, dass Diskriminierungsschutz in 
erster Linie eine Sache der Vorbeugung ist. Wenn an einer Schule eine inklusive Kultur noch nicht 
entwickelt ist, läuft auch die Bearbeitung von individuellen Diskriminierungsfällen ins Leere, weil 
das Wesen der Diskriminierung nicht verstanden wird. 

Die praktische Umsetzung des Diskriminierungsschutzes sollte folgende Kriterien beinhalten: Der 
Zugang sollte niedrigschwellig und grundsätzlich über unterschiedliche Wege möglich sein, sodass 
alle potentiell betroffenen Personen eine Möglichkeit der von ihnen bevorzugten Kontaktaufnahme 
finden. Die Anlaufstelle muss das notwendige Verhältnis zwischen Nähe und Vertrauen einerseits 
sowie Unabhängigkeit einhalten. Damit können die notwendigen Voraussetzungen Vertraulichkeit 
sowie Parteilichkeit für die betroffene Person eingehalten werden. Eine hilfreiche Maßnahme kann 
zudem die Einbindung von Schüler_innen analog zur Streitschlichtung sein. 

Die Bearbeitung von Diskriminierungsbeschwerden sollte unabhängig von der Diskriminierungsdi-
mension in der allgemeinen Antidiskriminierungsstruktur der Schule erfolgen und nicht in einzel-
nen speziellen Beschwerdestellen. Verpflichtend sollte hingegen der Kontakt und Austausch mit 
bestehenden Fachberatungsstellen und der jeweiligen vorhandenen Expertise sein. 

__________________________________________________ 

Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Rheinland ist eine Anlaufstelle zum selbstbestimm-
ten Leben behinderter Menschen. Aufgaben sind Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und politische In-
teressenvertretung im Sinne der Selbstvertretung betroffener Menschen. Alle Mitarbeitenden sind 
selbst beeinträchtigt. Das KSL Rheinland wird vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
NRW gefördert. 

Der Elternverein mittendrin e.V. setzt sich seit 2007 mit Elternberatung, politischen Initiativen, 
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Inklusion ein.  Schwerpunkte der Arbeit sind Inklusi-
on in der Schule, im Übergang Schule-Beruf und in der Freizeit. Der mittendrin e.V. ist 2015 mit 
dem Inklusionspreis des Landes NRW ausgezeichnet worden. Er arbeitet weitgehend ehrenamt-
lich, da er keine öffentliche Förderung erhält.  
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 Diskriminierungsschutz in der Schule“  

Stellungnahme der GEW NRW Essen, 17. März 2016  

Diskriminierungen in der Schule gibt es leider in vielen Varianten -manchmal offen beim Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern, manchmal indirekt. Anlass kann das Geschlecht sein, die sexuelle 
Orientierung, der Migrationshintergrund, die Leistungsfähigkeit, eine Behinderung, auch die Klei-
dung (Kopftuch, aber auch anderes) oder Mobbing in sozialen Medien. Diskriminierungen betref-
fen auch Lehrerinnen und Lehrer im Umgang untereinander oder im Umgang mit Eltern.  

Die Tatsache, dass es auch 15 Jahre nach der ersten PISA-Studie in Deutschland immer noch ei-
nen engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg gibt, belegt, dass wir in 
unserem Schulsystem neben individueller, manchmal unbewusster Diskriminierung, auch ein 
strukturelles Problem haben.  

Die GEW NRW befasst sich sowohl im Landesausschuss für multikulturelle Politik und in der Ar-
beitsgruppe LSBTI* mit den Themen Diskriminierung, Rassismus bzw. Homophobie. Der Focus 
liegt dabei stärker auf der Situation der Lehrkräfte, da wir als Gewerkschaft die Interessenvertre-
tung der Beschäftigten sind. Selbstverständlich ist uns der diskriminierungsfreie Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern ein großes Anliegen. Die GEW unterstützt aktiv das Netzwerk "Schule 
ohne Rassismus -Schule mit Courage", dem inzwischen in Deutschland 1800 Schulen angehören. 
Da der Anspruch auf die Auszeichnung jedes Jahr neu nachgewiesen werden muss, gibt es in die-
sen Schulen ein deutlich höheres Bewusstsein zum Thema Diskriminierung, natürlich manchmal 
weniger fokussiert auf die konkrete Schulgemeinde als auf Rassismus im Alltag.  

Für die Entwicklung einer Antidiskriminierungskultur in der Schule sollten unterschiedliche Berei-
che in den Blick genommen werden:  

 Fortbildung für Lehrkräfte, z. B. wie im Rahmen der NRW-Konzeption "Schulkultur entwi-
ckeln -Demokratie gestalten";  

 Sensibilisierung für das Thema, möglichst bereits in der zweiten Phase der Lehrerausbildung 
(vgl. Angebot in Kooperation des Netzwerks SchLAu NRW und des Projekts "Schule der Viel-
falt");  

 Projekttage in den Schulen zum Thema;  

 Beratungsangebote der SV-Lehrkräfte für Schülerinnen und Schüler, die von Diskriminierung 
betroffen sind.  

Schulen, die sich auf diesen Weg begeben, haben die Chance, Schülerinnen und Schülern auch 
mehr Spaß am Lernen zu vermitteln -wer sich wohlfühlt, lernt leichter.  

Neben diesen und weiteren eher niederschwelligen Schritten sollte aber auch überlegt werden, ob 
nicht eine klarere Regelung im Schulgesetz (SchulG) von NRW erforderlich ist. Der lediglich in § 
33 SchulG unter "Sexualerziehung" erwähnte diskriminierungsfreie Umgang mit Menschen 
"unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität" gehört eigentlich in § 2 zum 
„Bildungs-und Erziehungsauftrag der Schule“. Es gibt auch keine Regelungen über Zuständigkei-
ten, an wen sich Schülerinnen und Schüler wenden können bei ungerecht empfundener Behand-
lung oder Beurteilung (vgl. dagegen z. B. Schulgesetz Schleswig-Holstein).  
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Auch wenn alle Lehrkräfte, BeratungslehrerInnen oder die Schulleitung ansprechbar sein müssen, 
würde eine entsprechende Formulierung im Schulgesetz helfen, das Problem und den Umgang 
damit bewusster zu machen.  

 
Neben niederschwelligen Beratungsangeboten müsste es aber auch eine unabhängige Stelle ge-
ben, an die sich Schülerinnen und Schüler wenden können. In Niedersachsen wurde eine solche 
Anlaufstelle im Niedersächsischen Kultusministerium eingerichtet. Alternativ könnte auch eine un-
abhängige Anlaufstelle eingerichtet werden (s. Vorschläge im Policy Brief 2013 von Inssan und 
anderen).  

Der Landesvorstand der GEW NRW hat für ihren Gewerkschaftstag, der Ende April 2016 stattfin-
det, auf Anregung der AG LSBTI* einen Antrag eingebracht, in dem zwei Dinge gefordert wer-
den:  

Erstens wird ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz gefordert, das das bundeweite Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) konkretisiert und umsetzt. Es muss über das AGG hinaus konkre-
te Beschwerderechte, -stellen und -wege bei Diskriminierungen im Bildungsbereich und den an-
deren Zuständigkeitsbereichen des Landes NRW regeln.  

Zweitens wird die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle des Landes NRW gefordert.  

Zu prüfen ist, ob -bis zur Umsetzung -die in NRW am 1. Februar 2015 eingerichtete Landesprä-
ventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in NRW (eine Gemeinschaftseinrichtung 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, der Stadt Düsseldorf und der Bezirksregierung 
Düsseldorf) auch für andere Diskriminierungen eine Anlaufstelle sein kann.  

Essen, den 17. März 2016  

Dorothea Schäfer  

Vorsitzende 

 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen Geschäftsstelle, Nünningstr. 11, 45141 Essen, Telefon 0201/2 94 03-
01, Telefax 0201/2 94 03-51 Internet: www.gew-nrw.de, E-Mail: info@gew-nrw.de  
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Erklärung der Kölner Initiative Schulplätze für alle 1 

 

„Willkommen an unserer Schule!“ 

 

Recht auf Bildung für Flüchtlingskinder 

 

Im Jahr 2015 kamen etwa 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland. Darunter waren etwa drei-
ßig Prozent minderjährige Flüchtlinge. Viele von ihnen im schulpflichtigen Alter. Da die Beschu-
lung von Kindern eine kommunale Aufgabe ist, verdeutlichen Zahlen der Stadt Köln die Heraus-
forderung Zugangswege für geflüchtete Kinder in das Schulsystem offen zu halten. Im Jahr 2015 
lebten in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt 2.121 schulpflichtige Kinder. Bei einer Klassengrö-
ße von etwa 20 Schülern hätte die Stadt Köln 100 neue Klassen einrichten müssen und ebenso-
viel Lehrer mindestens einstellen müssen, um die neuen Kinder und Jugendlichen möglichst 
schnell in das Schulsystem zu integrieren.   

Die Rechte der Kinder sind für die Kölner Initiative Schulplätze für alle unteilbar 2. Flüchtlings- 
und Migrantenkinder leben in Deutschland oft unter erschwerten Bedingungen. Sie suchen in 
Deutschland Schutz vor Verfolgung, Krieg, Kinderhandel, Armut oder Perspektivlosigkeit und wer-
den dennoch in vielen Lebensbereichen benachteiligt.  

Viele dieser Kinder erhalten zumeist nur eine Duldung oder eine „Bescheinigung über die Meldung 
als unerlaubt eingereister Ausländer.“ In Zukunft werden die als chancenlos deklarierten Flücht-
linge zum Beispiel aus den Balkanländern sogar in speziellen „Abschiebe-Einrichtungen“ unterge-
bracht. Von diesen Landesunterkünften aus, sollen die Asylbegehren in Schnellverfahren entschie-
den werden. Der Zugang zu Bildung, Ausbildung oder Arbeit wird damit gänzlich versperrt unab-
hängig davon, wie lange sie schließlich in Deutschland leben. Diese existentielle Unsicherheit wird 
Kindern zugemutet, die in ihrer Heimat und auf der Flucht häufig gewaltsame und  traumatische 
Ereignisse erlebt haben.  

Dank der vollständigen Anerkennung der UN Kinderrechtskonvention (1989) durch die Bundesre-
publik Deutschland vom Juni 2010 gelten die Kinderrechte – eigentlich - vollumfänglich auch für 
ausländische Kinder und Jugendliche. Sie alle haben zum Beispiel das Recht, in Deutschland eine 
Schule zu besuchen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Die Kultusministerkonferenz hat im 
Jahr 2006 zur Umsetzung dieser Konvention formuliert: „Die Kultusministerkonferenz richtet ihr 
Bemühen darauf, das Recht des Kindes auf Bildung sowie auf Förderung durch geeignete Maß-
nahmen zu gewährleisten.“ 3 

______ 
1 Die Kölner Initiative Schulplätze für alle startete im Herbst 2013 einen Aufruf, den zahlreiche Wohlfahrts-
verbände, Flüchtlingsinitiativen und Menschenrechtsorganisationen unterschrieben. http://www.paritaet-
nrw.org/content/aktuelles/aktuelles_aus_der_fluechtlingsarbeit/e40307/e49879/e51729/index_ger.html  

2 Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Uneingeschränkte 
Rechte für junge Flüchtlinge. Impulspapier zur UN-Kinderrechtskonvention, Oktober 2013.  
3 http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/aktuelles/meldung/2015/studie-zwei-drittel-der-neu-
zugewanderten-kinder-und-jugendlichen-benoetigen-schulplaetze-an-weiter/    S. 33.  
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Das Recht auf Bildung hat Tradition in verschiedenen (menschenrechtlichen) Erklärungen und 
Abkommen: Schon die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 
1948 formuliert in Artikel 26 das Recht eines jeden Menschen, Grundschulunterricht und grundle-
gende Bildungsangebote wahrzunehmen, die unentgeltlich und obligatorisch von staatlicher Seite 
bereitgestellt werden müssen. Dabei sollen Bildungsangebote die „Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit“ ermöglichen und zu „Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nati-
onen“ beitragen. Auch im Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 
und in der im Jahr 2000 proklamierten Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist das 
Recht auf Bildung verankert. Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 soll den Schutz 
der Rechte von Flüchtlingen weltweit gewährleisten. Dort ist in Artikel 22 festgehalten, dass „die  
vertragsschließenden Staaten (...) Flüchtlingen dieselbe Behandlung wie ihren Staatsangehörigen 
hinsichtlich des Unterrichts in Volksschulen gewähren“. Für die Angebote der weiterführenden 
Bildung soll eine „möglichst günstige und in keinem Falle weniger günstige Behandlung“ gewährt 
werden, „als sie Ausländern im Allgemeinen unter den gleichen Bedingungen gewährt wird“. 

Die sogenannte Qualifikationsrichtlinie der EU von 2011 besagt in Artikel 27: „Die Mitgliedstaaten 
gewähren allen Minderjährigen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, zu denselben Be-
dingungen wie eigenen Staatsangehörigen Zugang zum Bildungssystem“. 

Was sind diese völkerrechtlichen Abkommen wert, wenn Einzelstaaten sie nicht beachten oder 
unterlaufen oder abschwächen oder unwirksam machen? 

Schulpflicht ist in Deutschland stärker als Schul-Recht 

In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die konkrete Umsetzung des Rechts auf Bildung auf-
grund der Kulturhoheit bei den Bundesländern und ist in deren Landesverfassungen und/oder 
Schulgesetzen verankert und wird daher unterschiedlich gehandhabt.4 Während in Hamburg seit 
2009 jedes sich in der Stadt aufhaltende Kind - unabhängig von seinem aufenthaltsrechtlichen 
Status und davon, ob es regulär oder irregulär zugewandert ist - schulpflichtig ist, beginnt in 
Nordrhein-Westfalen die Schulpflicht von Flüchtlingskindern erst mit der Zuweisung von der  Lan-
des-Aufnahmeeinrichtung zu einer Kommune/einer Gemeinde/einem Landkreis, die spätestens 
sechs Monate nach der Asylantragsstellung erfolgen soll. Flüchtlinge aus sogenannten „sicheren 
Herkunftsländern sollen in Zukunft sogar unbefristet in Aufnahmeeinrichtungen leben. Traurige 
Tatsache ist, dass viele Flüchtlingskinder jetzt schon vier Monate oder gar länger als ein Jahr auf 
einen Schulplatz warten müssen. In NRW hat die Freie Wohlfahrtspflege bereits 2013 eine Ände-
rung des Schulgesetzes gefordert: „Schulpflicht für alle aufhältigen Kinder“ unabhängig von einer 
„Wohnsitznahme“ 5. 

Laut einer aktuellen Studie gilt die gesetzliche Schulpflicht in Berlin und im Saarland von Anfang 
an. Länder wie Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz oder Sachsen 
sehen ein Recht auf Schulbesuch auch schon in einer Erstaufnahmeeinrichtung vor. 

Schulen könnten sich dem aus eigenem Antrieb widersetzen. Denn seit 2011 können sie sich auf  
§ 87 Abs. 1 und 2 AufenthG berufen.  

 

___________ 
4 http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/aktuelles/meldung/2015/studie-zwei-drittel-der-neu-
zugewanderten-kinder-und-jugendlichen-benoetigen-schulplaetze-an-weiter/   Länderübersicht Seite 37. 
5 Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Uneingeschränkte 
Rechte für junge Flüchtlinge. Impulspapier zur UN-Kinderrechtskonvention, Oktober 2013, S.7. 
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Durch eine Neufassung werden Schulen ausdrücklich von der Meldepflicht ausgenommen und 
geraten damit nicht mehr in den Konflikt, einerseits das Recht auf Bildung für nicht registrierte 
Kinder und Jugendliche zu ermöglichen und andererseits gesetzliche Vorgaben zur Meldepflicht zu 
befolgen. Auch nach einem Erlass der NRW-Landesregierung aus dem Jahr 2008 dürfen Schulen 
nicht nach dem Aufenthaltsstatus eines Kindes/Jugendlichen fragen. 

Die Möglichkeit der Aufnahme von Kindern ohne Überprüfung des Meldestatus durch die Schulen  

 löst jedoch in der Praxis nicht das Problem fehlender Schulplätze für Flüchtlingskinder. Zum ei-
nen verweisen die Schulen in vielen Kommunen die Familien an die Kommunalen Integrationszen-
ten. Zum andern erhalten Schulen, die Kinder am Schulzuweisungsverfahren vorbei aufnehmen, 
für diese keine Lehrer_innen-Stellenanteile und Integrationshilfen. Das Zentrum für LehrerInnen-
bildung der Universität zu Köln und Kölner Initiative Schulplätze für alle haben überdies die Erfah-
rung gemacht, dass bis zu 50 Kontakte mit Schulen notwendig waren, um für nur ein Kind auf 
diesem Wege einen Schulplatz zu erhalten.  

Die Autoren der Mercator-Studie fordern, dass zwischen Ankunft und Schulbesuch nicht mehr als 
drei Monate liegen dürfen. Für den Zeitraum davor sollten zudem außerschulische Lernangebote 
geschaffen werden. 

„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“ 

Ein Skandal ist, dass bislang nicht einmal vergleichbare Daten zur schulischen Situation von 
Flüchtlingskindern in den Bundesländern erhoben werden, etwa ein Überblick darüber, wann 
Flüchtlingskinder aus Willkommens- oder Übergangsklassen in den regulären Unterricht integriert 
werden. Ohne solche Daten ist aber keine zielgerichtete Planung möglich. Die Studienautoren for-
dern deshalb eine bundesweit einheitliche Datenerfassung und Mindeststandards für den Unter-
richt von Flüchtlingskindern. Das könnten beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Förderstun-
den sein oder eine Überprüfung der Qualifikation von Lehrer_innen. „Gelänge es, eine bundesweit 
einheitliche Definition durchzusetzen und Daten auf Landesebene zu koordinieren, würde das 
nicht nur den länderübergreifenden Dialog deutlich erleichtern und vorantreiben, sondern auch 
die Vergleichbarkeit verschiedener Maßnahmen fördern. Ausgangspunkt könnte im Rahmen der 
Schulstatistik der von der KMK empfohlene Kerndatensatz sein, auf den sich die Bundesländer 
bereits geeinigt haben. Er müsste allerdings um das Merkmal der Deutschkenntnisse erweitert 
werden.“ 6 

Die Studie des Mercator-Instituts stellt auch bei den weiterführenden Schulen großen Bedarf an 
Schulplätzen fest. Mehr als zwei Drittel der zugewanderten Flüchtlingskinder seien zwischen zehn 
und 18 Jahren alt, die 18-Jährigen machen sogar 14 Prozent aus. Insbesondere an Berufsschulen 
seien deshalb zusätzliche Kapazitäten notwendig. 

Die Freie Wohlfahrtspflege hat bereits vor zwei Jahren z.B. die Entkoppelung von Eingliederungs-
maßnahmen, Bundesausbildungsbeihilfe (BAB), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) von 
bestimmten Aufenthaltspapieren gefordert. Zudem muss das Zugangsalter für die Berufsschule 
von heute 18 Jahren auf 23 Jahre erhöht werden, um den jungen Erwachsenen Bildungschancen 
zu eröffnen.  

Darum fordern wir wie die Autorinnen der Studie: „Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
sollten möglichst schnell entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen eine Schule  besu 

________________ 
6 http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/aktuelles/meldung/2015/studie-zwei-drittel-der-neu-zugewanderten-kinder-und-
jugendlichen-benoetigen-schulplaetze-an-weiter/  S. 64. 
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chen und gefördert werden. Zuwanderung kann nicht als Ausnahmesituation betrachtet werden, 
sondern die Akteure sollten langfristige Überlegungen anstellen und Erfahrungen und Modelle 
nachhaltig sichern, um in der Zukunft besser vorbereitet zu sein. Das liegt im Interesse der Schu-
le wie der Gesellschaft, weil nur so die neuen Potenziale ausgeschöpft und mögliche Problemla-
gen vermieden werden können.“ Auch unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und nicht re-
gistrierten Kindern und Jugendlichen sollte „eine schulische Teilhabe an Bildung von Anfang an“, 
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status oder anderen Merkmalen in Deutschland zugesi-
chert werden.  

Neben mehr Lehrerstellen - die GEW und der Deutsche Philologenverband rechnen mit 300 000 
Flüchtlingskindern in den nächsten 12 Monaten und bis zu 24 000 zusätzlich notwendigen Leh-
rer_innen 7 - müssen mehr Stellen für Schulsozialarbeiter_innen und Schulpsycholog_innen ge-
schaffen werden, die traumatisierte Kinder betreuen können. Weiterhin sollten Berater_innen für 
die Einstufung der Kinder in Auffang- oder Regelklassen beschäftigt werden. Bislang werden in 
Integrationsklassen Kinder unterschiedlichen Alters zusammen unterrichtet, obwohl sie aus den 
verschiedensten Ländern kommen und sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Man-
che haben zum Beispiel  in ihrer Heimat schon Englisch gelernt, andere haben noch nie eine 
Schule besucht. 

Auch die Unterbringung von Flüchtlingskindern ist oft ein immenses Hindernis beim Lernen. Petra 
Wagner von der Berliner Fachstelle Kinderwelten weiß, dass „Mittel, die für ein Spielzimmer und 
für Kinderbetreuungspersonal vorgesehen sind, nicht dafür eingesetzt werden. Kinder könnten 
monatelang „nur die Flure in den Heimen entlangrennen“ 8. Es müssen also feste Räume und si-
chere Orte für Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Und mit der Betreuung selbst 
müssen anerkannte Träger von Kindertageseinrichtungen beauftragt werden. 

Im übrigen hat die Freie Wohlfahrtspflege NRW schon vor zwei Jahren die Förderung des privaten 
Wohnens in abgeschlossenen Wohneinheiten als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen. 

 

Notwendige Maßnahmen: 

 

 „Schulpflicht für alle aufhältigen Kinder“ unabhängig von einer „Wohnsitznahme“! 

 Änderung des NRW-Schulgesetzes mit dem Ziel eines Schulbesuches für alle geflüchteten 
Kinder unabhängig vom Aufenthaltsstatus!  

 Schulvorbereitende Maßnahmen (Deutschkurse) vom ersten Tag der Ankunft an! Auch für 
Kinder aus „sicheren Drittstaaten“! 

 Bundesweit einheitliche Datenerfassung zum Schulbesuch von Flüchtlingskindern und Min-
deststandards für den Unterricht! 

 Erhöhung des Zugangsalters für die Berufsschule von heute 18 Jahren auf 23 Jahre! 

 Mehr Stellen für Schulsozialarbeiter_innen und Schulpsycholog_innen! 

 Feste Räume und sichere Orte für die Kinderbetreuung in allen Unterkünften! 

 

___________ 
7 http://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/rund-38000-zusaetzliche-paedagoginnen-und-paedagogen-noetig/ 
8 AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. und  Integrationsagentur  (Hrsg.): Vielfalt – Das Bildungsmagazin. Herbst 2015. S.4.  



 
Fachgespräch : Diskriminierungsschutz in der Schule - Dokumentation 

27 

Diskriminierungserfahrungen in der Schule 

 Statement der Landesschülerinnenvertretung 

 

 

 

Sind Ihnen in ihrem Kontext Diskriminierungen in der Schule bekannt und findet bei Ihnen eine 
Bearbeitung statt? 

Es wurden zwar keine direkten Anfragen an uns gestellt, jedoch ist aus Berichten auf der letzen 
Landesdelegiertenkonferenz im Frauenplenum zum Thema "Transgender" bedauerlicherweise 
hervorgegangen, dass nicht nur weiterhin ein Outing in den meisten Fällen aus Angst vor Mob-
bing und Intoleranz ausbleibt und die Betroffenen sich häufig aus dem 'Sozialraum' Schule zu-
rückziehen. Sondern, dass auch oder gerade nach einem Outing den Betroffenen ein Spießruten-
laufen bevorsteht,  und zwar nicht nur seitens der Schülerschaft: Wir haben von SchülerInnen 
gehört, die von LehrerInnen berichteten, welche aktiv die Umgehensweise mit den betroffenen 
SchülerInnen verschlechtert haben. So wurde zum Beispiel die Aufnahme eines biologischge-
schlechtlichen Jungen, aber sozialgeschlechtlichen Mädchens in eine willkommensbereite Mäd-
chensportgruppe verhindert, da die Lehrperson sich weigerte, diese Person im Mädchenkurs zu 
beschulen. Erst durch massiven Protest ihrer MitschülerInnen wurde ihr letztlich nach dieser Aus-
grenzung durch die Lehrkraft die Teilnahme am Kurs - mittlerweile unter neuer Leitung - ermög-
licht. 

Wie kann eine Antidiskriminierungskultur in der Schule entwickelt werden? Wie profitieren Schü-
ler_innen, Lehrkräfte und die Institution Schule davon? 

Um eine Antidiskriminierungskultur zu ermöglichen ist es wichtig verschiedene gesellschaftspoliti-
sche Themen im Unterricht aufzugreifen. Hierbei ist vorallem die richtige Herangehensweise von 
großer Bedeutung. Es müssen Unterrichtseinheiten entwickelt und die  Notengebung für diese 
Zeit ausgesetzt werden, denn häufig ist nur so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen 
oftmals sehr persönlichen Themen möglich. Wer das Ziel verfolgt, eine gute Note zu erlangen, 
setzt sich mit einer Thematik leider häufig nur oberflächlich auseinander, eine reflektierte Mei-
nungsbildung bedarf aber einer offenen Diskussion. SchülerInnen müssen dazu angeregt werden, 
politisch Stellung zu beziehen, doch für einen sinnvollen und letzlich toleranzfördernden Mei-
nungsaustausch benötigt man eben eine Öffnung des Unterrichts. In der SchülerInnenvertre-
tungspraxis zeigt sich häufig der zugrundeliegende Demokratiegedanke und dieser besteht nicht 
etwa, weil die Menschen anders sind, sondern weil ein anderer, freier Begriff von Bildung und 
Partizipation der gemeinsamen Auseinandersetzung zugrunde liegt. Der Bildungsauftrag der 
Schule sieht vor, SchülerInnen zu mündigen BürgerInnen zu machen, jedoch gehört dazu vorallen 
das Selbstdenken und eben das verhindert das Schulsystem durch immer strengere Vorgaben. 

Welche Regelungen sind Ihrer Ansicht nach notwendig, um den Diskriminierungsschutz in der 
Schule zu erhöhen? (oben mit bedacht) Haben Sie Vorschläge wie Diskriminierungsbeschwerden 
in der Schule durch Lehrkräfte, Schüler_innen und ihre Eltern bearbeitet werden können? 

Hilfestellung ist das Schlüsselwort. Sowohl Beratung für die SchülerInnen, welche mit dem Druck 
in- und außerhalb der Schule nicht zurecht kommen, aber auch für Eltern, die manchmal eben 
nicht wissen, was in ihren Kindern vorgeht. Und auch die LehrerInnen dürfen natürlich nicht ver-
gessen werden. Hier sollte von Beginn an das Studium viel praktischer und an der Lebenswelt 
junger Menschen orientiert sein, damit Lehrkräfte ein Gespür für den Umgang mit SchülerInnen 
bekommen.  

Michelle Kiefer Landesvorstandsmitglied 
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Themenschwerpunkt Übergang zur Sekundar-
stufe 1—ADB/Köln/ÖGG e.V. 
 

Der frühe Übergang von der Primar- zur Se-
kundarstufe in Deutschland ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. Dreh- und Angelpunkt in 
der Diskussion ist die Frage nach primären 
und sekundären Effekten sozialer Ungleich-
heit. Dahinter steckt die Frage, ob Schü-
ler_innen schlechter abschneiden, weil sie 
aufgrund ihrer sozialen Herkunft leistungs-
schwächer sind oder weil sie aufgrund ihrer 
sozialen Herkunft vom Lehrpersonal schlech-
ter bewertet werden.  

Primäre Effekte sozialer Ungleichheit beschrei-
ben demnach geringere Beteiligungsmöglich-
keiten von Schüler_innengruppen. So wirkt 
sich der frühe Übergang in die Sekundarstufe 
1 zum Nachteil für alle Schüler_innengruppen 
aus, die nicht aus einem „leistungsstarken“ 
familiären Hintergrund stammen und denen 
ein besonderer Förderbedarf zugesprochen 
wird. Indikatoren sind hier der sozio-
ökonomische Status der Eltern sowie der Mig-
rationshintergrund der Schüler_innen.1 Sekun-
däre Effekte sozialer Ungleichheit beschrei-
ben, wie relevante Entscheidungsträger_innen 
auf die soziale Positioniertheit von Schü-
ler_innen reagieren. Wenn also bei gleichen 

Leistungen ein Kind mit Migrationshintergrund 
eine schlechtere Note bekommt, als ein Kind 
ohne Migrationshintergrund, wird der Migrati-
onshintergrund als sekundärer Effekt gemes-
sen.2 

 
Für Untersuchungen über Schullaufbahnemp-
fehlungen ist die IGLU-Erhebungsreihe ein-
schlägig, mit der systematisch das Lesever-
ständnis von Schüler_innen der 4. Klasse er-
hoben wird und seit 2006 zusätzliche Indika-
toren, u.a. den Übergang zur Sekundarstufe 
1. Sämtliche Erhebungsreihen zeigen, dass 
beide Effekte auf die Übergangsempfehlung 
wirken, wobei sich für primäre Effekte ein 

stärkerer Zusammenhang ergibt als für sekun-
däre (ebd.). Allerdings setzen Untersuchun-
gen von Übergangsempfehlungen nicht zeit-
lich vorher, nämlich bei der Bewertung von 
Schüler_innen im Schulalltag an, sodass ange-
nommen werden kann, dass sekundäre Effek-
te hier schon ihre Wirkung getan haben. 
Quantitative Studien liefern ein Indiz für die 
Benachteiligung von Schüler_innen of Color, 
belassen jedoch die Gründe für ihr schlechte-
res Abschneiden im Dunkeln. Eine qualitative 
Untersuchung von Gomolla und Radtke hat 
gezeigt, dass der starke Zusammenhang zwi-
schen primären Herkunftseffekten und der 
Übergangsempfehlung in der Grundschule in 

Beispielfall: 

Im Frühjahr 2014 wandte sich Herr K. an das ADB Köln.  

Die Tochter des Herrn K. besucht die 4. Klasse einer Kölner Grundschule. Herr K. hatte mehrere Bewer-
bungen an Gymnasien herausgeschickt, von denen er nur Absagen erhalten hatte. Darunter auch sein 
Favorit, das Gymnasium X. Sicherheitshalber hatte er auch eine Bewerbung an eine Gesamtschule ab-
geschickt, die allerdings nicht seinen Vorstellungen entsprach.  

Die Grundschullehrerin hatte seiner Tochter wider Erwarten statt einer Gymnasialempfehlung eine Ge-
samtschulempfehlung ausgestellt. In der Klasse seiner Tochter gab es ein weißes  Mädchen, was die 
Gymnasialempfehlung erhalten, im Durchschnitt und auch in den Hauptfächern aber die gleichen Noten 
bekommen hatte wie seine Tochter. Im Gespräch mit der Grundschullehrerin begründete diese ihre 
Entscheidung damit, dass die Tochter des Herrn K. noch sehr verträumt sei und sie sich außerdem un-
ter den anderen Migrantenkindern in der Gesamtschule sicherlich wohler fühlen würde.  

Obwohl sich Herr K. über die Einschätzung der Grundschullehrerin ärgerte, entschied er sich gegen ei-
ne Intervention in Richtung der Grundschule. Die Zeit eilte und er hielt es für sinnvoller, alle Ressour-
cen für das außerordentliche Bewerbungsverfahren am Gymnasium X zu bündeln, damit die Tochter 
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den Normalitätsvorstellungen gründet, von 
denen die Institution Schule ausgeht. So sei 
die Institution für Kinder ausgelegt, die aus 
sog. „bildungsnahen Familien“ kommen und 
keinen Migrationshintergrund haben. Alle an-
deren Schüler_innen erscheinen als Abwei-
chung, mit denen Schwierigkeiten für die 
Schule (z.B. Störungen, erhöhter Förderbe-
darf), für die Eltern (z.B. Unterstützung bei 
den Hausaufgaben, regelmäßige Absprachen 
mit dem Lehrpersonal) und für die Kinder 
(z.B. Enttäuschung, Misserfolg) verbunden 
werden. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Über-
gangsempfehlung ausgestellt werden muss, 
werden all diese Schwierigkeiten für die wei-
terführende Schule antizipiert. 3+ 

Am Sprachgefühl lässt sich die Feststellung 
einer Abweichung illustrieren. Für eine Gym-
nasialempfehlung, so das Ergebnis der Unter-
suchung, seien perfekte Deutschkenntnisse 
erforderlich, die stark an einem sicheren 
Sprachgefühl angekoppelt werden. Leh-
rer_innen rückten in ihrer Begründung, Kin-
dern, für die Deutsch die Zweitsprache ist, die 
Gymnasialempfehlung zu verwehren, die be-
sondere pädagogische Verantwortung der 
Grundschule in den Vordergrund und beton-
ten, dass sie die Aufgabe habe, Schüler_innen 
vor Misserfolg und Enttäuschungen in den 
weiterführenden Schulen zu bewahren. Antizi-
pierend werden die besonderen Schwierigkei-
ten für Schüler_innen of Color auf den weiter-
führenden Schulen beschrieben, wo keine Un-
terstützung zu erwarten sei (ebd.). 
 
 
 
 
 
 

Fußnoten:  
 
1 Gresch et al. (2010): Empfehlungsstatus, Über-
gangsempfehlung und der Wechsel in die Sekun-
darstufe 1: Bildungsentscheidungen und soziale 
Ungleichheit. In: BMBF (Hrsg.): Der Übergang von 
der Grundschule in die weiterführende Schule. 
Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und 
ethnisch-kulturelle Disparitäten. Bildungsforschung 
Band 34. 
 
2 Maaz/Nagy (2010): Der Übergang von der Grund-
schule in die weiterführenden Schulen des Sekun-
darsystems: Definitionen, Spezifikationen und 
Quantifizierung primärer und sekundärer Her-
kunftseffekte. In: BMBF (Hrsg.): Der Übergang von 
der Grundschule in die weiterführende Schule. 
Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und 
ethnisch-kulturelle Disparitäten. Bildungsforschung 
Band 34.  

3 Gomolla/Radtke (2009): Institutionelle Diskrimi-
nierung: die Herstellung ethnischer Differenz in der 
Schule. Wiesbaden: VS Verlag.  
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Diskriminierung in der Schule –  Fallbeispiel 
und Rahmenbedingungen für ein effektives 
und transparentes Beschwerdemanagement in 
NRW 
ARIC-NRW e.V. 

Zur Antidiskriminierungsberatung bei ARIC 
kommen Eltern und SchülerInnen, die uns 
über diese Diskriminierungsvorfälle in der 
Schule berichten. Sie machten die Erfahrung, 
dass ihre Beschwerden gegen diskriminieren-
des Verhalten von MitschülerInnen oder Leh-
rerInnen bei den zuständigen Stellen der 
Schulverwaltung nur unzureichend Resonanz 
finden. Immer mehr Eltern sind jedoch nicht 
länger gewillt, diese Benachteiligungen hinzu-
nehmen und gehen – auch als Vorbild für ihre 
Kinder – engagiert dagegen vor. Eine erfolg-
reiche Intervention jedoch, die zu positiven 
Veränderungen für die diskriminierten Kinder 
führt, ist noch immer die Ausnahme. Enga-
gierten Eltern wird oft mit allen restriktiven 
Möglichkeiten des Schulapparates begegnet, 
oberste Ziel scheint es, die „Staatsraison“ zu 
wahren. Auf welche Schwierigkeiten und Wi-
der-stände die Eltern treffen, verdeutlichen 
drei Fälle:  

Beispiel:  

Eine Mutter berichtete über Vorfälle am 
Gymnasium ihres Sohnes Francis (Name 
geändert). Francis, 14 Jahre alt und im 8. 
Schuljahr, wurde fortgesetzt auf dem 
Schulhof und in der Klasse von Mitschüle-
rInnen als „Affe, Neger oder Bastard“ be-
schimpft. Er beschwerte sich daraufhin 
beim Schulleiter. Anstatt einzugreifen und 
der Sache auf den Grund zu gehen, schick-
te der Rektor den Jungen mit dem Hinweis 
weg, er würde bei jedem Problem immer 
seine schwarze Hautfarbe vorschieben. Als 
Francis keinen Ausweg mehr sah und sich 
mehrere Male handgreiflich gegen die ras-
sistischen Anfeindungen zur Wehr setzte, 
wurde er wiederholt getadelt. Die Schüler, 
die Francis beleidigt haben, wurden nie zur 
Rechenschaft gezogen.   
Weiterhin gab es noch eine weitere Situati-
on, in der sich Francis von einem Lehrer 
diskriminiert fühlte. Die Situation eskalierte 
schließlich als die Mutter vom Schulleiter 
einen Brief erhielt, in dem ihr mitgeteilt 

wurde, dass ihr Sohn gem. § 53, Abs. 3 
Ziffer 3 des Schulgesetzes NRW wegen sei-
nes „unverschämten und auffälligen Ver-
haltens“ vorübergehend für drei Tage vom 
Unterricht ausgeschlossen werde, worauf-
hin sie uns um Unterstützung bat, um da-
gegen etwas zu tun.   
Die Erfahrungen im Laufe unserer Bemü-
hungen: Ergebnislose Gespräche; ein zu-
rückgewiesener Widerspruch gegen die 
Disziplinarmaßnahme, obgleich dieser Aus-
schluss ohne Einberufung der im Schulge-
setz NRW vorgesehenen Teilkonferenz be-
schlossenen worden war. Auch nach seiner 
Suspendierung wurde Francis immer wie-
der beleidigt und schikaniert, die Schullei-
tung sah jedoch weiterhin keine Notwen-
digkeit, etwas gegen diese Anfeindungen 
und Diskriminierungen zu tun.   
Da das Vorgehen, Francis zum alleinigen 
Sündenbock zu machen, letztendlich auch 
von der vorgesetzten Stelle der Schule ge-
tragen wurde, sah sich die Mutter zum 
Wohle ihres Kindes gezwungen, für Francis 
eine andere Schule zu suchen.  
 

Bei der Behandlung von Beschwerden aus 
dem schulischen Bildungsbereich behandeln, 
haben wir angesichts starker struktureller Wi-
derstände in Schule und Schulverwaltung nur 
begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Be-
schwerden an Schulleitungen wegen diskrimi-
nierenden Verhaltens oder rassistisch moti-
vierter Vorfälle werden oftmals nicht ernst 
genommen. Entsprechende Vorwürfe werden 
als halt- bzw. harmlos abgetan oder es wird – 
wie oben geschildert – allein auf die Defizite 
der betroffenen Schülerverwiesen.   
Auch die kommunale Schulverwaltung und die 
Schulaufsicht bei der Bezirksregierung gehen 
aus der Sicht der Eltern/SchülerInnen nur un-
zureichend auf die Beschwerden ein, die meist 
als Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht 
werden. Es zeigt sich, dass die Schulverwal-
tung im Spannungsfeld zwischen dem als 
Dienstherren geboten Schutz der LehrerInnen 
und der seriösen Bearbeitung von Elternbe-
schwerden agiert. 
In den wenigsten Fällen bekommen Betroffe-
ne die Möglichkeit, die Vorfälle in einem per-
sönlichen Gespräch zu schildern. Häufig wird 
nach Aktenlage entschieden, was in der Regel 
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abschlägige Bescheide zur Folge hat. Wenn in 
Ausnahmefällen dienstrechtliche Schritte un-
ternommen werden, wird dies dem Beschwer-
deführer oft nicht mitgeteilt. So entsteht der 
Eindruck, die Verwaltung decke aufgrund ei-
ner Art Korpsgeist die diskriminierenden Vor-
fälle.  
Das im Grundgesetz und in der Landesverfas-
sung von NRW verankerte staatliche Diskrimi-
nierungsverbot ist nicht ausreichend, um Be-
nachteiligungen im Bildungssystem effektiv 
anzugehen. Soll der Diskriminierungsschutz in 
der Schule ernst genommen werden, ist das 
Verbot von Diskriminierung explizit in das 
Schulgesetz und Hochschulrahmengesetz auf-
zunehmen. Eine Schule, die den Anspruch er-
hebt, alle Kinder im Land zu integrieren, muss 
klare Signale aussenden, dass diskriminieren-
des Verhalten in keinem Falle toleriert wird. 
Meines Erachtens sind hierfür folgende Rah-
menbedingungen zu schaffen:  

 

 Beschwerden über diskriminierendes 
Verhalten und rassistische Vorfälle müs-
sen  grundsätzlich ernst genommen 
werden. Es ist kontraproduktiv, in den 
Schulen mit den  SchülerInnen zum 
Thema Ausgrenzung, Mobbing und part-
nerschaftliches Verhalten zu  arbeiten 
und anderseits, wenn es unter Schüle-
rInnen oder zwischen Lehrpersonal und  
SchülerInnen zu Diskriminierungen 
kommt, diese zu dulden bzw. 
„wegzureden“.  
 

 Das Bekenntnis eine sogenannte „Schule 
ohne Rassismus“ zu sein, verkümmert 
zur Phrase, sofern nicht impliziert ist, 
dass individuelle Beschwerden bearbei-
tet werden. Es ist illusorisch zu glauben, 
das Kennzeichen einer solchen Schule 
sei, dass es dort nun per Bekenntnis kei-
nen Rassismus (mehr) gibt bzw. geben 
könne. Vielmehr muss ihr Merkmal sein, 
Rassismus in ihrer Schüler‐/Lehrerschaft 
offenzulegen, sich damit auseinanderzu-
setzen und dagegen vorzugehen. 

 Für ein transparentes und effektives Be-
schwerdemanagement sollten bevorzugt 
in der Schulaufsicht Beschwerdestellen 
geschaffen werden, deren MitarbeiterIn-
nen in Diskriminierungsfragen geschult 
und sensibilisiert sind. Bei ihrer Qualifi-
zierung sollte auf die Erfahrung von An-
tidiskriminierungsorganisationen wie der 
Landeskoordination Anti‐Gewalt‐Arbeit 
für Lesben und Schwule in NRW oder 
der Servicestellen für Antidiskriminie-
rungsarbeit zurückgegriffen werden. 
Auch bei der Fallbearbeitung ist eine 
Zusammenarbeit mit Antidiskriminie-
rungsstellen anzustreben. 
 

 Es sollten Verfahren entwickelt werden, 
wie Beschwerden zu handhaben sind. 
Diese Verfahren gilt es SchülerInnen, 
Lehrpersonal und Eltern bekannt zu ma-
chen. Zu empfehlen wäre, dass Diskri-
minierungsbeschwerden in einem ersten 
Schritt entweder schriftlich oder persön-
lich zur Niederschrift eingereicht werden 
können. Grundsätzlich sollte den Be-
schwerdeführern die Möglichkeit eines 
Gespräches zur Sachaufklärung zu-
stehen, ebenso das Recht, über die Be-
schwerdestelle eine Stellungnahme der 
betroffenen Schulen einzuholen bzw. 
Einsicht zu nehmen. 

 
Hartmut Reiners 
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Transparenz bei Aufnahmeverfahren in öffent-
lichen Schulen- Diskriminierung durch Nicht-
berücksichtigung der lebensweltlichen Mehr-
sprachigkeit—Verband Binationaler Ehen und 
Partnerschaften 

In der letzten Ausgabe des Newsletters be-
klagten wir in einem Offenen Brief an die 
Schulleitung eines Bonner Gymna-siums die 
Intransparenz im Aufnahme-verfahren. Die 
Schulleitung war nicht bereit, die dreimalige 
Anfrage einer Mutter nach den der Auswahl zu 
Grund liegenden Kriterien zu benennen.  

Hat eine Schule weniger Plätze als Bewerber/
innen in einem Jahrgang, so hat sie die Aus-
wahl der Schüler/innen nach der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung Sekundarstufe I, Ab-
schnitt 1, § 1, nach einem oder mehreren fol-
gender Kriterien zu richten: 

1. Geschwisterkind 

2. Ausgewogenes Verhältnis von Mädchen 
und Jungen 

3. Ausgewogenes Verhältnis von Schülerin-
nen und Schülern unterschiedlicher Mut-
tersprache 

4. In Gesamtschulen und in der Sekundar-
schule Berücksichtigung von Schülerin-
nen und Schülern unterschiedlicher Leis-
tungsfähigkeit 

5. Schulwege 

6. Besuch einer Schule in der Nähe der zu-
letzt besuchten Grundschule 

7. Losverfahren 

Sie muss aber die eigene Auswahl nur gegen-
über der Bezirksregierung auf Anfrage offen 
legen. 

Eltern wiederum, die sich im Aufnahmeverfah-
ren benachteiligt fühlen, haben das Recht, bei 
der Bezirksregierung Beschwerde einzulegen. 
Dies tun etwa 300 Eltern im Jahr bei der Be-
zirksregierung Köln, obwohl die Telefonnum-
mer der Beschwerdestelle nicht öffentlich be-
kannt ist. Nur etwa eine/r davon, fühlt sich auf 

Grund seiner/ihrer Religion, Hautfarbe oder 
Herkunft abgewiesen. 99,5 % aller Beschwer-
den werden als unbegründet ad acta gelegt. 

Auch die Bonner Mutter ließ offiziell bei der 
Schule anfragen und erfuhr, dass von den Be-
werber/innen 30 % einen Migrationshinter-
grund hatten, von den angenommenen Schü-
ler/innen 28 %. Diese Zahlen seien fast iden-
tisch, sodass keine Benachteiligung erkennbar 
sei. Das Gymnasium, das die Tochter schließ-
lich aufnahm, hat einen Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund von 78 %. Alle Kinder 
wurden aufgenommen. 

Statt des Kriteriums „Muttersprache“, das in 
der Regel nicht statistisch erfasst wird, wurde 
hier auf das Kriterium „Migrationshintergrund“ 
zurückgegriffen. Dies ist verständlich, zeigt 
aber auch, wie ungenau die Begriffe definiert 
sind und wie flexibel sie gehandhabt werden. 
Was ist eigentlich Ziel der Auswahl von Schüle-
rinnen und Schülern nach Muttersprache oder 
Migrationshintergrund? Wenn das Ziel eine 
möglichst große Heterogenität in der Schüler/
innenschaft ist, so wurde im vorliegenden Fall 
das Gegenteil bewirkt. Vage ist auch der Be-
griff „ausgewogen“. Welche Referenzgrößen 
werden hier zugrunde gelegt? Sind nicht die 
oben errechneten 2 % Differenz schon zu be-
mängeln, wenn vielleicht 40 % aller Gleichalt-
rigen im Sozialraum einen sogenannten Migra-
tionshintergrund haben? 
 

Michaela Schmitt-Reiners 
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Diskriminierung durch Nichtberücksichtigung 
der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit 

Die Zahl der in NRW in den Familien und im 
Alltag gesprochenen Sprachen sowie die Zahl 
ihrer Sprecher*innen nimmt im Zuge von Ein-
wanderung stetig zu. Im Bildungsbereich, v.a. 
in der Schule haben diese Sprachen – wenn 
überhaupt - eine marginale Bedeutung oder 
werden sogar als Hindernis für eine gelungene 
Bildung angesehen.  

Der Verband binationaler Familien du Partner-
schaften kennt die Chancen und Möglichkeiten 
mehrsprachigen Aufwachsens. Die Anerken-
nung und Förderung der familiären und le-
bensweltlichen Mehrsprachigkeit bringt zahl-
reiche Vorteile mit sich - auf individueller und 
auf gesellschaftlicher Ebene: 

 Sie setzt an den jeweiligen Kompeten-
zen der Kinder an, ihre Wertschätzung 
trägt zu einer ganzheitlichen Förderung 
bei. 

 Sie unterstützt die kognitive Entwicklung 
und prägt das metasprachliche Bewusst-
sein aus, das auch für das Erlernen wei-
terer Sprachen hilfreich ist. 

 Sie fördert eine positive Persönlichkeits- 
und Identitätsentwicklung von Kindern 
mit „Mehrfachzugehörigkeiten“. 

 Einsprachig aufwachsende Kinder erle-
ben im Kontakt mit lebensweltlich Mehr-
sprachigen bewusster andere Sprache
(n) und können dabei auch
(interkulturelle) Kompetenzen erwerben, 
die sie auf die Einwanderungsgesell-
schaft und globalisierte Welt vorberei-
ten. 

 sie erfordert weniger Ressourcen als das 
Erlernen von Fremdsprachen. 

 Sie birgt Potentiale für den Beruf in allen 
Sparten. 

Als Ungleichbehandlung und Diskriminierung 
werten wir:  

 eine systematische Nicht-Wahrnehmung 
und Nicht-Anerkennung der sprachlichen 
Fähigkeiten und Erfahrungen von Schü-
ler*innen; 

 eine hierarchische Zuordnung von Spra-
chen und ihre Einteilung in nützliche und 

unwichtige Sprachen und eine oft damit 
verbundene Stärkung rassistischer 
Denkweisen; 

 Sprachverbote, wie sie im schulischen 
Kontext immer wieder ausgesprochen 
werden;  

 die unzureichende Beachtung von Anfor-
derungen des Zweitspracherwerbs, so-
wohl fächer- als auch altersübergrei-
fend.  

Wir fordern  

 eine Berücksichtigung der lebensweltli-
chen Mehrsprachigkeit in allen Bildungs-
bereichen 

 stärkere und konsequentere Förderung 
guter Konzepte und guter Praxis 

 eine Ächtung von Sprachverboten als 
Form von Diskriminierung 

Michaela Schmitt-Reiners 
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Gleichbehandlungsbüro Aachen: 
Die Schulpflicht in Deutschland: 

 
 Die Schulpflicht in Deutschland:  
Warum darf ich mein Kind nicht nach Belgien 
zur Schule schicken?  
Französisch sprachige Familien afrikanischer 
Herkunft, die in der Stadt oder Städteregion 
Aachen wohnen, haben häufig den Wunsch 
ihre Kinder auf eine belgische Schule zu schi-
cken. Dafür haben sie gute Gründe. Sie ken-
nen sich mit dem belgischen System besser 
aus, in Belgien wird auch französisch gespro-
chen, und die Eltern können ihre Kinder bei 
den Hausaufgaben und während der Schulzeit 
besser begleiten. Nicht selten machen Eltern 
afrikanischer Herkunft in Deutschland auch die 
Erfahrung, dass Ihre Kinder bereits im Vor-
schulalter wegen sprachlicher Defizite, oder 
aufgrund von „Verhaltensauffälligkeiten“ als 
besonders förderbedürftig eingestuft werden 
und ihre schulische Entwicklung in Deutsch-
land deshalb von vorne herein beschränkt ist 
(mehr über diesen Punkt in der nächsten Aus-
gabe). In mehreren Fällen erzielten schwache 
Schüler einer deutschen Schule nach einem 
Wechsel an eine belgische Schule durch-
schnittliche bis gute Noten. Der gute Vorsatz 
der Eltern endet oft mit Zwangs- und Bußgel-
dern, im schlimmsten Fall werden die Eltern in 
Haft genommen. Diese Situation ruft massive 
die Widerstände der Betroffenen gegen die 
deutsche Schulbehörde hervor, denn immer-
hin geht es um das Wohl der Kinder. Auf der 
Suche nach einer Erklärung zu diesen Unan-
nehmlichkeiten hat unsere Chef Redakteurin 
Elvire Boh einige Fragen an die Juristin Isabel 
Teller vom Gleichbehandlungsbüro gestellt.  
 
Elvire Boh: Frau Teller, ich komme aus Kame-
run und meine Verkehrssprache ist Franzö-
sisch. Warum darf ich als Einwohnerin 
Aachens oder der Städteregion nicht mein 
Kind nach Belgien zur Schule schicken?  
 
Isabel Teller: Wer in Aachen, in der Städtere-
gion oder in NRW wohnt, muss seine Kinder 
normalerweise auf eine deutsche Schule schi-
cken. Das sieht § 34 Abs. 5 Schulgesetz NRW 
so vor. Hintergrund für diese Regelung ist die 
sprachliche und soziale Integration am Le-

bensmittelpunkt der Familie. Ausnahmsweise 
können schulpflichtige Kinder auch eine aus-
ländische oder internationale Schule in 
Deutschland, oder eine Schule im Ausland be-
suchen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn be-
sonders wichtige Gründe vorliegen.  
 
EB: Was können besonders wichtige Gründe 
sein?  
 
IT: Ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, wenn 
sich die Familie nachweislich nur vorüberge-
hend in Deutschland aufhält oder eine aner-
kannte ausländische oder internationale Er-
gänzungsschule besucht (Verzeichnis der an-
erkannten ausländischen und internationalen 
Ergänzungsschulen in NRW: https://
www.schulministerium.nrw.de/docs/
Schulsystem/Schulformen/Privatschulen/
Verzeichnisse/Verzeichnis.pdf ). In diesen Fäl-
len muss vorher eine Ausnahmegenehmigung 
bei der zuständigen Behörde beantragt wer-
den. Für Kinder der Klassen 1-4 entscheidet 
das örtliche Schulamt www.staedteregion-
aachen.de/schulamt.de und für Schülerinnen 
und Schüler ab der Klasse 5 die Bezirksregie-
rung www.bezreg-koeln.nrw.de über den An-
trag.  
 
EB: Aber Eltern afrikanischer Herkunft haben 
auch gute Gründe Ihre Kinder zur Schule nach 
Belgien zu schicken. Das belgische Schulsys-
tem ähnelt dem französischen, und beide 
Schulsysteme sind den Eltern bekannt. Außer-
dem hindern sprachliche Defizite in der deut-
schen Sprache den Lernerfolg der Kinder nicht 
und den Eltern fällt es leichter die Kinder bei 
den Hausaufgaben zu fördern. Warum kriegen 
die Eltern trotzdem keine Ausnahmegenehmi-
gung?  
 
IT: Diese, aus Sicht der Eltern nachvollziehba-
ren, Gründe, reichen für eine Ausnahmege-
nehmigung nicht aus. Besucht ein in Deutsch-
land lebendes Kind Französisch sprachiger El-
tern eine Französisch sprachige Schule in Bel-
gien, sind die sprachliche und die soziale In-
tegration am Wohnort der Familie erschwert. 
Dies widerspricht dem gesetzlichen Auftrag 
der Schulbehörden, den ich oben erwähnt ha-
be. Eine Ausnahmegenehmigung kann die Be-
hörde deshalb nur erteilen, wenn das Kind 
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einen Deutsch sprachigen Zweig einer belgi-
schen Schule besucht. Alternativ kommt auch 
der Besuch des Französisch sprachigen Zwei-
ges eines Internats in Belgien in Betracht.  
 
EB: Was sind die Konsequenzen, wenn Eltern 
Ihre Kinder ohne Ausnahmegenehmigung 
nach Belgien schicken?  
 
IT: Besucht ein Kind ohne Ausnahmegenehmi-
gung eine belgische Schule, kann die Schulbe-
hörde die Eltern zwingen, das Kind an einer 
deutschen Schule anzumelden. Widersetzen 
sich die Eltern dieser Aufforderung, kann die 
Behörde hohe Zwangs- und Bußgelder ver-
hängen, das Kind kann von der Polizei zur 
deutschen Schule gebracht werden und als 
allerletztes Mittel können sogar die Eltern in 
sog. Erzwingungshaft genommen werden. 
Diese Situation ist fatal und stößt auf viel Un-
verständnis bei den Betroffenen.  
 
EB: Danke Frau Teller.  
 
Eine gelungene Integration erfordert sowohl 
die Bereitschaft der zu integrierenden Men-
schen als auch geeignete gesetzlichen Rah-
menbedingungen und die sensible Berücksich-
tigung der Belange von Migrant_innen durch 
die Verwaltung.  
Die betroffenen Eltern machen sich Sorgen 
um die Zukunft Ihrer Kinder und meinen es 
gut ihre Kinder nach Belgien zu schicken. Der 
Gesetzgeber meint es auch gut und denkt an 
die sprachliche und soziale Integration des 
Kindes an seinem Wohnort. Diese beiden posi-
tiven Ansätze, die eigentlich das gleiche Ziel 
verfolgen, sollten normalerweise den Kindern 
zugutekommen. In der Realität aber produzie-
ren die Gesetzeslage und deren Umsetzung 
existentielle Konflikte. Aber was tun?  
 
An die Eltern afrikanischer Herkunft: Um Kon-
flikte mit dem Gesetz und den Behörden zu 
vermeiden, ist es sinnvoll sich frühzeitig zu 
informieren und sich um eine Ausnahmebe-
scheinigung rechtzeitig zu kümmern, bevor Sie 
Ihr Kind in einer belgischen Schule anmelden. 
Nehmen Sie die Beratungsangebote der Stadt 
sowie der freien Beratungsstellen wahr, dort 
werden Sie bestimmt Antworten auf Ihre Fra-
gen finden. Wenn Sie sich ungerecht behan-

delt fühlen, beschweren Sie sich. Nehmen Sie 
selber am sozialen und politischen Leben un-
serer Stadt teil, damit Ihre Bedürfnisse be-
kannt werden.  
An die Mitarbeiter der verschiedenen Ämter: 
Unwissenheit schützt zwar nicht vor Strafe, 
aber zur Förderung der Integration sollte 
„informieren“ Vorrang vor „bestrafen“ haben. 
Jeder, der in Aachen ankommt oder lebt, 
weißt nicht automatisch was das Gesetzt sagt. 
Bringen Sie Ihre Klienten auf den erwarteten 
Wissenstand und zögern Sie nicht auch die 
Bedürfnisse der zugewanderten Bürger zu be-
rücksichtigen.  
Isabel Teller (GBB Aachen)und Elvire Boh 
 

Aus: Magazin Afrikaner O BOH SO Ausgabe 
Oktober-Dezember 2015. Erschienen Septem-
ber 2015. Kontakt: Elvire Boh 
<afrikaner.obohso@yahoo.de> 
Telefon: 0176 689 466 35  
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